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Einleitung

Vor kurzem saß ich mit vier anderen erfahrenen 
Archäologinnen und Archäologen1 am Wirts-
haustisch, die dabei (unter anderem) die im Ver-
gleich mit jener der am Tisch Sitzenden teilweise 
erbärmliche und zunehmend schlechter werdende 
Qualität der Feldforschungen gewisser, vor allem 
jüngerer, Kollegen beklagten.2 Für unbeteiligte 
Zuhörer muss das den Eindruck erweckt haben, 
als ob nur die fünf Anwesenden archäologische 
Feldforschung kompetent betreiben könnten. 
Ich sitze aber immer wieder einmal mit diesen 
Kollegen jeweils einzeln am Wirtshaustisch und 
auch da wird immer wieder einmal über dasselbe 
Thema gejammert, wobei jeder davon dann auch 

über die im Vergleich mit ihren eigenen erbärm-
lich schlechte Qualität der Feldforschungen der 
jeweils anderen drei klagt.3

Dimitrij Davydov (2023) ist (erstmals ver-
öffentlicht 2017) unter dem provokativen Titel 
„Jeder kann graben?“ der Frage nachgegangen, in-
wieweit zur Abwehr von Gefahren für „das archä-
ologische Erbe“ die selbstbestimmte Partizipation 
an der wissenschaftlichen archäologischen Feld-
forschung einer denkmalbehördlichen Geneh-
migungspflicht unterworfen werden und damit 
vom Staat in die Wissenschaftsfreiheit4 und das 
Menschenrecht auf selbstbestimmte Teilhabe am 
kulturellen Leben der Gemeinschaft und am wis-
senschaftlichen Fortschritt5 eingegriffen werden 
darf. Nachdem es ihm dabei in erster Linie um die 
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selbstbestimmte Bürgerbeteiligung an der archä-
ologischen Feldforschung und deren Beschrän-
kung auf jenes „ehrenamtliche Engagement“ ging, 
das die aus seiner Sicht primäre „Aufgabe“ der 
Bodendenkmalpflegebehörden – „für eine „geord-
nete und wissenschaftlich fundierte“ Bodendenk-
malpflege zu sorgen“ (ebd., 76) – erleichtert, statt 
sie mit zusätzlicher Arbeit zu belasten, habe ich 
im gleichen Kontext bereits 2018 unter dem Titel 
„Können, dürfen, sollen?“ eine Entgegnung verfasst 
(Karl, 2018), in der ich darauf hingewiesen habe, 
dass die Antwort auf die Sachfrage, ob jemand 
wissenschaftlich fundiert forschen kann, nicht 
unbedingt mit der Antwort auf die Rechtsfrage, 
ob diese Person auch wissenschaftlich forschen 
darf, übereinstimmen muss; und dass es auch in 
der archäologischen Denkmalpflege nicht so ist, 
dass Bürger den Behörden dienstbar sein müssen, 
sondern es die primäre Aufgabe aller, auch der 
Denkmal-Behörden ist, den Bürgern dienstbar 
zu sein, auch wenn sie das mit – aus ihrer Sicht 
die Erfüllung ihrer „primären Aufgabe“ – erschwe-
render Mehrarbeit belastet.

Ich möchte in diesem Beitrag einen Schritt 
weitergehen und die Frage stellen, ob überhaupt 
irgendwer „wissenschaftlich fundierte“ archäolo-
gische Feldforschungen durchführen kann. Denn 
diese Frage scheint generell innerhalb des Faches 
mit einem emphatischen „Nein!“ beantwortet zu 
werden. Bzw., und das ist die Pointe der einlei-
tenden Anekdote: nachdem schließlich danach 
gefragt wird, ob irgendwer graben kann, und der 
Befragte6 nicht irgendwer, sondern die Ausnah-
me ist, welche die Regel überhaupt erst bestätigt;7 
die Antwort auf diese Frage also eigentlich ist: 
„Außer mir selbst, nein!“; bzw. umgekehrt formu-
liert, „Nur ich!“.

NFG-Pflicht für die wissenschaftliche 
Qualitätskontrolle?

Glaubt man den Denkmalbehörden, dann dienen 
die seit dem preußischen Ausgrabungsgesetz von 
19148 in den meisten deutschsprachigen Denk-
malschutzgesetzen zu findenden Genehmigungs-
pflichten für Grabungen bzw. Nachforschungen 
(NFG-Pflichten) der Sicherung der wissenschaft-
lichen Qualität archäologischer Ausgrabungen 
und (meistens auch) sonstiger archäologischer 
Feldforschungen. Diese Sichtweise findet auch 
Bestätigung in den Erläuterungen zu (wenigstens 
manchen) Gesetzesentwürfen (so z.B. in den Re-
gierungsvorlagen zu den Novellen des österreichi-
schen DMSG von 1990 und 1999; RV 1990, 20; RV 

1999, 54-55); der Kommentarliteratur (z.B. Vieb-
rock, 2007, 239; sinngemäß gleich z.B. in Hönes, 
1995, 273; Strobl & Sieche, 2010, 265; Martin & 
Krautzberger, 2010, 852, 887-9); und auch in der 
(an sich recht spärlichen) einschlägigen Judikatur. 
Diese NFG-Pflichten stellen dabei meist auf einen 
subjektiven Anknüpfungstatbestand9 ab – die Ab-
sicht, archäologische Feldforschungen durchzu-
führen oder Denkmale zu entdecken –, nur einige 
wenige zusätzlich dazu auch noch auf objektive 
Anknüpfungstatbestände – dann meistens da-
rauf, dass bekannt oder anzunehmen ist, dass am 
geplanten Arbeitsort archäologische Denkmale 
vorkommen. Auch das weist darauf hin, dass 
die Intention des Gesetzgebers bei NFG-Pflichten 
war, sicherzustellen, dass Handlungen, die eine 
Erforschung von archäologischen Denkmalen 
wünschenswert machen, vor ihrer Durchführung 
durch ein präventives Verbot mit Genehmigungs-
vorbehalt durch die Denkmalbehörde darauf ge-
prüft werden können, ob sie wissenschaftlichen 
Anforderungen genügen oder nicht.10

Ausgenommen von dieser NFG-Pflicht und 
auch sonstiger Qualitätssicherungsverfahren 
sind gewöhnlich Nachforschungen der Denk-
malbehörden selbst. Diese Ausnahme wird damit 
begründet, dass es unsinnig wäre, wenn sich die 
Denkmalbehörde für eigene Nachforschungen 
selbst Genehmigungen ausstellen müsste (Strobl 
& Sieche, 2010, 269; Strobl et al., 2019, 356).11 Tat-
sächlich unterliegt ihr allerdings die stillschwei-
gende Annahme der Autoren der Gesetze,12 dass 
(nur) das von der Behörde beschäftigte „Fach“-
Personal13 die wissenschaftliche Feldforschung 
beherrscht und verantwortlich genug ist, dass 
davon keine Gefahr für die wissenschaftliche 
Qualität der Forschungsergebnisse ausgeht und 
eine Vorab-Kontrolle „staatlicher“ Feldforschun-
gen daher nicht erforderlich ist. Die Motive für 
die Kompetenz zur sachgerechten Feldforschung 
aller anderen Bürger scheint den Autoren der 
Gesetze hingegen grundsätzlich suspekt zu sein; 
eine Vorab-Kontrolle deren geplanter Forschun-
gen daher erforderlich.

Tatsächlich findet sich die zuletzt genann-
te Annahme auch in vielen Kommentaren und 
Handbüchern mehr oder minder eindeutig ex-
plizit ausgedrückt: „Private Nachforschungen, 
die keine Gewähr wissenschaftlicher Methodik bieten, 
werden daher meist nicht genehmigt werden können, 
weil sie zu einer unsachgemäßen, unnötigen und un-
kontrollierbaren Zerstörung von Befunden führen 
können.“ (Martin & Krautzberger, 2010, 888; Her-
vorhebung wie im Original; wortgleich ohne Her-
vorhebung in Viebrock, 2007, 239-40; sinngemäß 
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gleich z.B. in Hönes, 1995, 271; Strobl & Sieche 
2010, 267; Davydov et al., 2016, 248).

Es zeigt sich hier also eine ganz spezifische 
Vorstellung von Kompetenz und Vertrauens-
würdigkeit von Staatsorganen einerseits und 
von „Privatpersonen“ andererseits: Erstere sehen 
sich selbst (und ihre Kollegen im Amt) a prio-
ri als fachlich kompetente, vertrauenswürdige 
und das „Allgemeinwohl“ vor schädlichen Über-
griffen durch selbstsüchtige „Privatpersonen“ 
schützende Staatslenker; während sie Zweitere  
ebenso a priori als grundsätzlich inkompetente, 
vertrauensunwürdige und stets zu Lasten des 
Allgemeinwohls bloß selbstsüchtig ihre niederen 
privaten Bedürfnisse befriedigende14 Untertanen 
betrachten.15 Dass das letztendlich auch genau 
dieselbe Vorstellung ist, die der eingangs erzähl-
ten Anekdote zugrunde liegt,16 dürfte daher wohl 
nicht nur eine rein zufällige Übereinstimmung 
sein, sondern ist auch ein ganz fundamentales 
demokratiepolitisches Problem: sehen sich die 
Staatsorgane nämlich selbst als allen anderen 
überlegene Herrscher über ihr Aufgabengebiet, 
die von ihrem Verwaltungshandeln betroffenen 
Bürger hingegen als inferiore Untertanen, dann 
ist das nicht nur mit einer demokratischen 
Werteordnung unvereinbar, sondern führt auch 
zwingend zur Ansicht, dass nicht der Staat (und 
dessen Organe) dem Bürger, sondern vielmehr 
der Bürger dem Staat (und dessen Organen) 
dienstbar zu sein hat17 (siehe sinngemäß so Davy-
dov, 2023, 76). 

Das spricht nun aber nicht unbedingt dafür, 
dass NFG-Pflichten besonders viel mit wissen-
schaftlicher Qualitätssicherung oder der Abwehr 
von Gefahren für Denkmale zu tun hätten, son-
dern vielmehr mit der Einzementierung eines 
ganz bestimmten Machtverhältnisses zu tun hat: 
der autokratischen Herrschaft der Staatsorgane in 
ihrem Wirkungsbereich.

Die kuriose Regelung des § 11 Abs. 2 DMSG idF 
BGBl. 473/1990
Einzig das österreichische DMSG kannte in sei-
nem von 1991 bis 1999 geltenden § 11 Abs. 2 idF 
BGBl. 473/1990 eine die gleiche Sichtweise verra-
tende, aber etwas anders gestaltete Ausnahmere-
gelung zur allgemeinen NFG-Pflicht für „Gra-
bungen und sonstige Nachforschungen an Ort und 
Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung 
von beweglichen und unbeweglichen Denkmalen unter 
der Erd- bzw. Wasseroberfläche“. Die relevante Be-
stimmung lautete dabei:
„(2) Angehörige des Bundesdenkmalamtes, der Bundes- 
und Landesmuseen, der Universitätsinstitute, des Ös-

terreichischen archäologischen Institutes und der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften, die eines der 
in Abs. 1 umrissenen Studien absolviert haben, bedür-
fen, soweit sie für diese Einrichtungen tätig sind, zur 
Vornahme von Grabungen keiner Bewilligung gemäß 
Abs. 1.“ (§ 11 Abs. 2 DMSG idF BGBl. 473/1990).

Auch hier – die genannten waren 1990 noch 
durchgehend staatliche Einrichtungen – erkennt 
man deutlich, dass das primäre Kriterium für die 
Annahme grundsätzlicher Vertrauenswürdigkeit 
der keiner NFG bedürfenden Personen deren Po-
sition als Staatsorgane war: ihre Befreiung von der 
NFG-Pflicht war schließlich auf ihre „dienstliche“ 
Tätigkeit für staatliche Einrichtungen beschränkt. 
Wollten dieselben Personen die gleiche Feldfor-
schung in ihrer Freizeit durchführen, wurden de-
ren – nun „privaten“ – Nachforschungen nicht von 
dieser Ausnahmeregelung erfasst, sondern muss-
ten gem. § 11 Abs. 1 DMSG idF BGBl. 473/1990 
denkmalbehördlich bewilligt werden.

Schon das straft das Argument lügen, die 
NFG-Pflichten und Ausnahme davon für Staats-
organe hätten etwas mit wissenschaftlicher Qua-
litätssicherung zu tun. Zwar könnte man hier be-
haupten, dass interne Mechanismen – wie z.B. die 
Dienstaufsicht – in staatlichen Einrichtungen die 
wissenschaftliche Qualität ausreichend sichern 
würden. Das wäre allerdings schon allein deshalb 
unglaubwürdig, als wenigstens Universitätspro-
fessoren schon damals die gleichen, wenn nicht 
größere, Freiheiten hatten als heute, ihre dienst-
liche (Feld-)Forschung nach eigenem Gutdünken 
zu gestalten; völlig abgesehen davon, dass interne 
Mechanismen zur wissenschaftlichen Qualitätssi-
cherung damals wie heute in vielen Museen und 
im Bundesdenkmalamt (BDA) fehlen bzw. nicht 
funktionieren.18

Das zweite genannte Kriterium hingegen – 
dass die unter die Ausnahmeregelung Fallenden 
ein einschlägiges Universitätsstudium absolviert 
haben mussten – widerlegt dieses Argument zur 
Gänze, insbesondere in Verbindung mit dem Wort-
laut des 2. Satzes des § 11 Abs. 1 DMSG idF BGBl. 
473/1990: „Eine derartige Bewilligung kann nur an 
Personen erteilt werden, die ein Universitätsstudium 
der Fächer Ur- und Frühgeschichte oder Klassische 
Archäologie als Hauptfach absolviert haben oder die vor 
einer Kommission, bestehend aus Vertretern des Bun-
desdenkmalamtes, einschlägiger Fachinstitute der Uni-
versitäten und mindestens je eines einschlägigen Bun-
des- und Landesmuseums, durch eine Prüfung einen 
Befähigungsnachweis erbracht haben. Art und Vorgang 
der Prüfung sind vom Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung durch Verordnung zu regeln.“ (§ 11 
Abs. 1 2. Satz DMSG idF BGBl. 473/1990).
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Nicht nur dient diese Bestimmung eindeutig 
der Sicherung der wissenschaftlichen Qualität 
von archäologischen Feldforschungen – sie bin-
det die Erteilung einer NFG schließlich explizit an 
einen „Befähigungsnachweis“ –, sie bringt auch klar 
zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber von 199019 
davon ausgegangen ist, dass die erfolgreiche 
Absolvierung eines der genannten Studien „als 
Hauptfach“ diesen „Befähigungsnachweis“ tatsäch-
lich erbringt.

Dass das auch der Gesetzgeber von 1999 eben-
so gesehen hat, ergibt sich aus den Erläuterungen 
in der Regierungsvorlage zur Frage, weshalb die-
se Ausnahme für Organe der genannten Einrich-
tungen in der Novelle von 1999 gestrichen und in 
§ 11 Abs. 2 DMSG idF BGBl. I 170/1999 auf „amts-
wegige Grabungen des Bundesdenkmalamtes“ einge-
schränkt wurde. Dort wurde nämlich ausgeführt, 
dass die im Jahrzehnt davor übliche Handhabung  
„… in dieser Weise seit dem Beitritt Österreichs zu 
den Europäischen Gemeinschaften nicht möglich ist, 
und zwar vor allem was die Bestimmung des Abs. 2 
betrifft, dass „Bundes- und Landesmuseen sowie 
Universitätsinstitute … zur Vornahme von Gra-
bungen keiner Bewilligung gemäß Abs. 1 bedür-
fen”. Aus Gründen der Gleichstellung muss […] eine 
völlige Gleichbehandlung von Universitäten anderer 
EU-Staaten bei Fragen der Erteilung von Grabungs-
genehmigungen, der Befreiung von der Notwendig-
keit einer persönlichen Grabungsgenehmigung usw. 
erfolgen. Unterschiedliche Voraussetzungen in den 
verschiedenen EU-Staaten, was die universitäre Aus-
bildung betrifft, […] erfordern daher eine klare einheit-
liche Vorgangsweise bei der Erteilung der Grabungs-
genehmigungen: nur an akademisch ausgebildete 
befähigte Personen …“ (RV 1999, 54).

Auch hier wird also klar ausgedrückt, dass 
der Abschluss inländischer Archäologiestudien 
beweist, dass deren Absolventen befähigt sind, 
archäologische Feldforschungen in hinreichender 
Qualität durchzuführen. Wem der österreichische 
Gesetzgeber hier nicht vertraut hat, sind EU-aus-
ländische (z.B. deutsche) Universitäten, deren gra-
duierte Mitarbeiter er mit denen österreichischer 
Universitäten gleichbehandeln und daher ebenfalls 
aus der NFG-Pflicht hätte ausnehmen müssen. Von 
welcher Art von politischem Denken diese Begrün-
dung zeugt, braucht hier nicht erwähnt werden.

Dass der Gesetzgeber20 den Abschluss eines 
einschlägigen Studiums als zur wissenschaftli-
chen Qualitätssicherung archäologischer Nach-
forschungen ausreichenden Befähigungsnachweis 
betrachtet, ist übrigens nicht überraschend, son-
dern rechtlich erforderlich. Schließlich bestimmt 
§ 47 2. Satz Allgemeines Verwaltungsverfahrens-

gesetz (AVG), „daß inländische öffentliche Urkunden 
den Beweis auch über jene Tatsachen und Rechtsver-
hältnisse liefern, die die Voraussetzung für ihre Aus-
stellung bildeten und in der Urkunde ausdrücklich ge-
nannt sind“. Nun sind Zeugnisse, die Absolventen 
einschlägiger Studien ausgestellt bekommen, 
ebenso wie die Diplome, mit denen ihnen aka-
demische Titel verliehen werden, solche öffentli-
chen Urkunden: die Bestätigung des erfolgreichen 
Abschlusses eines Studiums ebenso wie die Ver-
leihung eines akademisches Titels ist ein hoheit-
licher Akt, der z.B. durch die Bestimmungen der 
§§ 72-89 Universitätsgesetz (UG) 2002 geregelt ist. 
Nachdem diese Urkunden regelhaft die Erfüllung 
der für ihre Ausstellung erforderlichen Vorausset-
zungen nennen, zu denen (entsprechend den Re-
gelungen der durch §§ 54-58 UG 2002 gestalteten 
Curricula) der Nachweis der Befähigung zur sach-
gerechten Durchführung archäologischer Feldfor-
schungen gehört, muss der Gesetzgeber also auch 
in der NFG-Regelung davon ausgehen, dass Ur-
kunden über den erfolgreichen Abschluss eines 
einschlägigen Studiums den Beweis des Bestehens 
dieser Tatsache erbringen.21

Wenigstens aus rechtlicher Sicht ist also davon 
auszugehen, dass eine Person, die ein archäolo-
gisches Studium erfolgreich abgeschlossen hat, 
zur hinreichend wissenschaftlich qualitätsvollen 
Durchführung archäologischer Feldforschungen 
kompetent ist, d.h. Denkmalbehörden annehmen 
müssen, dass „jeder Absolvent eines einschlägigen 
Universitätsstudiums graben kann“.

Akzeptiert man diese Antwort – und sei es nur 
vorläufig um des Arguments willen – ist die Aus-
nahmeregelung des § 11 Abs. 2 DMSG idF BGBl. 
473/1990 überhaupt nicht mehr zu rechtferti-
gen: es gibt schließlich keinen nachvollziehbaren 
Grund, warum der Gesetzgeber zwischen Per-
sonen mit einschlägigem Studienabschluss, die 
als Staatsorgane archäologische Feldforschungen 
durchführen, und Personen mit genau demselben 
Studienabschluss unterscheidet, die „privat“ ar-
chäologische Feldforschungen durchführen; ja 
sogar zwischen Feldforschungen ein und dersel-
ben Person mit einschlägigem Studienabschluss, 
je nachdem, ob sie ihre Feldforschungen als 
Staatsorgan oder als Privatperson durchführt. 
Schließlich hängt die wissenschaftliche Qualität 
der Forschung einer Person davon ab, ob sie ein 
kompetenter Wissenschaftler ist – also ob sie „gra-
ben kann“ oder „nicht graben kann“  – und nicht da-
von, ob sie diese Forschung im Einzelfall für den 
Staat oder privat durchführt. 

Bei der durch § 11 Abs. 2 DMSG idF BGBl. 
473/1990 getroffen Unterscheidung handelte es 
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sich also um eine Diskriminierung ohne jedweden 
Sachgrund, d.h. um ein Lehrbuchbeispiel für ei-
nen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und 
das sich aus diesem ergebende Privilegierungs-, 
Diskriminierungs- und Differenzierungsverbot 
(Berka, 1999, 503-504 Rz 908-910). Das gleiche gilt 
natürlich auch für alle anderen Ausnahmen von 
Staatsorganen aus einer im jeweiligen Denkmal-
schutzgesetz vorgesehenen NFG-Pflicht, die kei-
nesfalls sachlich gerechtfertigt ist, wenn sie an-
geblich (und sei es nur auch; siehe z.B. Strobl et 
al., 2019, 351-352) der wissenschaftlichen Quali-
tätssicherung dienen soll; und natürlich noch viel 
weniger, wenn ein Denkmalschutzgesetz Nach-
forschungen der Denkmalbehörden gänzlich 
grundlos privilegiert (so z.B. § 13 DSchG-NRW; 
siehe Davydov et al., 2016, 247; § 12 DSchG-NDS; 
Schmaltz & Wiechert, 2012, 130; Kleine-Tebbe & 
Martin, 2013, 228-229).

Wissenschaftliche 
Qualitätssicherungsbehörden?

Das rechtliche Argument trifft allerdings in der 
Praxis nicht unbedingt immer zu: auch wenn 
man davon ausgehen muss, dass tatsächlich die 
meisten graduierten Archäologen graben können, 
gibt es doch – und sei es nur selten – Kollegen, die 
es trotz erfolgreichem Studienabschluss tatsäch-
lich nicht (gut genug) können. Zwar stellt sich 
hier die Frage, ob es genug davon gibt und die-
se überhaupt häufig genug selbst graben wollen, 
dass zur Sicherung der wissenschaftlichen Quali-
tät eine NFG-Pflicht für die Feldforschungen aller 
graduierter Archäologen erforderlich ist; diese 
können wir aber um des Arguments willen vor-
läufig beiseite lassen.

Geht man allerdings davon aus, dass nicht alle 
Feldforschungen graduierter Archäologen die 
(angeblich) erforderliche „Gewähr wissenschaft-
licher Methodik“ (Martin & Krautzberger, 2010, 
888) bieten, stellt sich in einem zweiten Schritt die 
Frage, wer eine von graduierten Archäologen ge-
plante Grabung in Hinblick darauf prüfen soll, ob 
es dabei voraussichtlich „zu einer unsachgemäßen, 
unnötigen und unkontrollierbaren Zerstörung von 
Befunden“ (ebd.) kommen wird oder nicht; und 
wie überprüft werden soll, dass die Verwendung 
einer „wissenschaftlichen Methodik“ tatsächlich ge-
währleistet ist. Das ist nämlich, wenn man nicht 
davon ausgehen kann, dass alle graduierten Ar-
chäologen „graben können“, alles andere als ein 
triviales Problem: man kann sich dann schließlich 
nicht darauf verlassen, dass die einer allfällig prü-

fenden – ob nun staatlichen oder nicht staatlichen 
– Stelle als Sachverständige für diese Überprü-
fung beigegebenen (oder von ihr extern beigezo-
genen) graduierten Archäologen (z.B. sinngemäß 
Kleine-Tebbe & Martin, 2013, 299) ihrerseits tat-
sächlich „graben können“. Damit gerät man aber 
in einen unendlichen Prüferregress,22 aus dem 
man nur entkommt, indem man an irgendeiner 
Stelle den Prüferüberprüfungsprozess abbricht 
und annimmt, dass der zum Prüfen aller anderen 
Befugte „graben kann“. Dafür braucht man dann 
allerdings – wenn man sachlich bleiben will – ei-
nen Grund.

Kompetenzprüfung bei der Anstellung im 
Staatsdienst?
Eine mögliche Begründung dafür wäre z.B. die, 
dass die Kompetenz von „Amtssachverständigen“ 
im Anstellungsverfahren überprüft wurde; viel-
leicht sogar von einer Kommission. Das löst zwar 
eigentlich das Problem auch nicht, weil es mög-
lich ist, dass alle Mitglieder einer solchen Kom-
mission ihrerseits nicht „graben können“, aber 
man kann argumentieren, dass – vorausgesetzt, 
dass es die meisten graduierten Archäologen 
können – die Wahrscheinlichkeit dafür, es dass 
eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder nicht 
kann, ausreichend gering ist, dass man sie ver-
nachlässigen kann.

Das setzt aber einerseits voraus, dass im Be-
stellungsverfahren die Feldforschungskompetenz 
des zukünftigen Kompetenzprüfers tatsächlich 
durch mehrere Fachkollegen ernsthaft geprüft 
wird; was allerdings – aufgrund der generellen 
Intransparenz von Besetzungsverfahren (insbe-
sondere im deutschen Sprachraum, siehe dazu 
Härke, 2006; wobei dessen Erfahrungen sich mit 
meinen exakt decken) – keineswegs als gesichert 
angenommen werden kann. Selbst wenn man 
nicht – Härke (2006, 125) folgend – davon ausge-
hen will, dass es auch in denkmalbehördlichen 
Besetzungsverfahren im deutschen Sprachraum 
häufig zu „Mauscheleien“ kommt, spricht mei-
ner Wahrnehmung nach schon aufgrund deren 
Struktur23 wenig dafür, dass in diesen eine ernst-
hafte Prüfung der Feldforschungskompetenz der 
Kandidaten durchgeführt wird oder auch nur 
werden kann. Der Zweifel daran wird zudem 
dadurch verstärkt, dass in einschlägigen Stellen-
ausschreibungen24 Feldforschungskompetenz 
keineswegs immer als eines von vielen Anstel-
lungskriterien, geschweige denn als unabding-
bare Anstellungsvoraussetzung, genannt wird;25 
in Ausschreibungstexten wird auch nie verlangt, 
dass Bewerber aussagekräftige Arbeitsbeispiele 
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vorlegen, anhand derer ihre diesbezügliche Kom-
petenz ernsthaft überprüfbar wäre.26 

Andererseits und noch wichtiger setzt es aber 
auch voraus, dass es genau eine richtige (= „wah-
re“) Antwort auf die Frage gibt, wie man archäo
logische Feldforschung sachgerecht betreibt,27 
und nicht mehrere, miteinander konkurrierende 
Fachmeinungen, die genau diese Frage unter-
schiedlich beantworten. Schließlich hängt die 
Antwort auf die Frage, ob jemand „graben kann“, 
unmittelbar von der Antwort auf die Frage ab, 
ob die Art, in der er graben will, als sachgerecht 
zu betrachten ist. Gibt es mehrere miteinander 
konkurrierende Fachmeinungen zur Frage, wel-
che Vorgehensweise bei der Feldforschung sach-
gerecht ist, besteht aber selbst dann, wenn eine 
Kompetenzprüfung durch eine Kommission er-
folgt, die Möglichkeit (bzw. die Gefahr), dass die-
se nur jene Bewerber als geeignet beurteilt, deren 
Fachmeinung zu dieser Frage sich mit jener der 
Kommission deckt. Dies kann – insbesondere, 
wenn schon bei der Besetzung der Kommission 
und Bestellung von Gutachtern „gemauschelt“ 
wird (Härke, 2006, 125) – und dürfte auch immer 
wieder einmal dazu führen, dass nur solche Per-
sonen als Kompetenzprüfer angestellt werden, 
die den gleichen fachlichen Vorurteilen anhängen 
und sich so innerhalb der Prüfstelle eine „Fach-
meinungsblase“ bildet – mit allen daraus resul-
tierenden Konsequenzen, insbesondere für den 
(dann nicht mehr unbedingt) freien wissenschaft-
lichen Diskurs (und dessen Beeinflussung qua 
staatlicher Gewalt).

Wer prüft die Prüfer?28

Als drittes Problem gibt es zudem, wenigstens 
aus Österreich, auch konkrete Hinweise darauf, 
dass eine ernsthafte, aber vorurteilsfreie Kom-
petenzprüfung im Besetzungsverfahren nicht 
stattfindet. Schon die bereits eingangs erwähnte29 
Analyse der Qualität aller Fundberichte aus Ös-
terreich aus dem Jahr 2015 (Karl, 2021) zeigte, 
dass die Qualität jener Fundberichte, die von den 
Amtssachverständigen des BDA selbst geleitete 
Grabungen betrafen und (auch) in deren Namen 
in den FÖ veröffentlicht worden waren, durch-
schnittlich mit deutlichem Abstand schlechter zu 
beurteilen war als die von Mitarbeitern aller ande-
ren archäologischen Einrichtungen, die in diesem 
Jahr fünf oder mehr Grabungsberichte abgegeben 
hatten (ebd., 167-171 und Abb. 7-10).30 In einer un-
abhängig davon erstellten Analyse aller von 2011 
bis 2019 in den FÖ veröffentlichten Grabungsbe-

richte von Mitarbeitern des BDA kommt zudem 
auch Andreas Konecny31 (2022) zum gleichen Er-
gebnis: „Die Mitarbeiter*innen des BDA kontrollieren 
also die in Österreich tätigen Bodenforscher*innen und 
Archäologiedienstleister*innen auf „Mängel“ in ihrer 
Arbeit. Dabei ist aus jedem einzelnen Jahrgang der Fu-
BerÖ seit 2011 das eindeutige Ergebnis zu ziehen, dass 
jede*r beliebige der letzteren, und das durchgehend um 
Größenordnungen, besser zur archäologischen Feld-
forschung und Dokumentation ihrer Resultate qualifi-
ziert ist, als jede*r einzelne Mitarbeiter*in der Abt. für 
Bodendenkmale …“ (Konecny, 2022, 284).

Besonders beachtenswert ist dabei, dass sich 
gerade die Fachorgane des BDA bei ihren eigenen 
„amtswegigen“ Feldforschungen und den darüber 
veröffentlichten Maßnahmenberichten anschei-
nend kaum an die von ihnen selbst seit 2010 an-
geblich zur „Qualitätssicherung“ herausgegebenen 
und Dritten in praktisch allen NFG-Bescheiden 
als verbindlich zu beachten vorgeschriebenen 
„Richtlinien: archäologische Maßnahmen“ (aktuell: 
BDA 2024) halten (Konecny, 2022, 284; vgl. Karl, 
2021, 170-171). Organe der Behörde sind also of-
fenbar nicht nur aus der NFG-Pflicht ausgenom-
men, sondern es scheint auch keine „Qualitätssi-
cherung“ ihrer wissenschaftlichen Forschungen 
zu erfolgen.

Exkurs: Die Feststellung von wissenschaftlichen 
Sachverhalten in Verwaltungsverfahren
Muss, um zu gewährleisten, dass eine Feldfor-
schung gemäß „wissenschaftlicher Methodik“ (Mar-
tin & Krautzberger, 2010, 888) durchgeführt wird, 
vor deren Durchführung eine NFG beantragt 
werden, ist zudem von der für die Beurteilung 
des Antrags zuständigen Denkmalbehörde ein 
Verwaltungsverfahren durchzuführen. Derar-
tige Verfahren dienen – wenigstens in Österreich 
– dazu, die Antragssache „möglichst zweckmäßig, 
rasch, einfach und kostensparend zu erledigen“ (§ 18 
Abs. 1 AVG); d.h. im Falle von NFGs (gem. § 10 
Abs. 1 DMSG igF) eine Entscheidung zu treffen, 
ob und erforderlichenfalls mit welchen Auflagen 
die beantragte Genehmigung zu erteilen (d.h. 
dem Antrag stattzugeben) oder zu verweigern 
(d.h. der Antrag abzuweisen) ist.32 

Dazu hat die Behörde zuerst in einem (durch 
§§ 37-39 AVG geregelten) Ermittlungsverfah-
ren „den für die Erledigung [d]er Verwaltungssache 
maßgebenden Sachverhalt festzustellen“ (§ 37 AVG); 
wofür sie alle im jeweiligen Einzelfall relevanten 
Beweismittel (§§ 45-55 AVG) zu erheben hat. „Als 
Beweismittel kommt“ dabei „alles in Betracht, was 
zur Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes ge-
eignet und nach Lage des einzelnen Falles zweckdien-
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lich ist“ (§ 46 AVG). Sodann „… hat die Behörde un-
ter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens nach freier Überzeugung zu 
beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen 
ist oder nicht“ (§ 45 Abs. 2 AVG); und dann – nach 
Parteiengehör33 – die Sache (gem. §§ 56-62 AVG) 
bescheidmäßig34 zu entscheiden.

Ist – wie im Falle der NFG-Pflicht – die Ant-
wort auf (eine) wissenschaftliche Sachfrage(n) im 
jeweiligen Einzelfall relevant,35 hat die Behörde 
diese36 durch Einholung eines Sachverständigen-
beweises37 zu ermitteln. Dazu hat sie gem. § 52 
Abs. 1 AVG vorzugsweise die ihr „beigegebenen 
oder zur Verfügung stehenden amtlichen Sachverstän-
digen“38 bzw. gem. § 52 Abs. 2-4 AVG geeignete 
nichtamtliche Sachverständige beizuziehen; wo-
bei Letztere erforderlichenfalls zu beeiden sind.39 
Diese haben dann ihrerseits alle gutachtenrele-
vanten Tatsachen „sorgfältig“ zu „untersuchen, die 
gemachten Wahrnehmungen treu und vollständig“ 
im „Befund“ an- und das „Gutachten40 nach bestem 
Wissen und Gewissen und nach den Regeln der Wis-
senschaft“41 (§ 5 Abs. 1 SDG) abzugeben.

Das bedeutet, dass in jedem NFG-Verfahren 
– nachdem sich, wenn man auch höchstquali-
fizierten Fachleuten in dieser Beziehung nicht 
vertrauen kann, immer die Frage stellt, ob das 
von den jeweiligen Antragstellern vorgeschla-
gene Vorgehen den wissenschaftlichen Quali-
tätsanforderungen genügt – ein solcher Sachver-
ständigenbeweis einzuholen ist, der noch dazu 
jeweils auf die konkreten Umstände des jewei-
ligen Einzelfalls einzugehen hat: schließlich dient 
das NFG-Verfahren der Einzelfallprüfung. Die 
Behörde bedarf daher in jedem Einzelfall eines 
darauf bezogenen Gutachtens, in dem die kon-
kreten Umstände der geplanten Feldforschung 
ebenso wie der zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
des Falls tatsächlich bestehende „Stand von Tech-
nik und Wissenschaft“ (BDA, 2024, 9) zur Feldfor-
schungsmethodik sorgfältig ermittelt und dann 
auf dieser Basis nachvollziehbare, tatsächliche 
Schlussfolgerungen darüber gezogen werden, ob 
die vorgeschlagene Vorgehensweise eine „für die 
Wissenschaft notwendig geregelte[n] Vorgangsweise“ 
(RV, 1990, 20) gewährleistet; bzw. wenn nicht, ob 
und wenn ja unter Vorschrift welcher Auflagen 
die Genehmigungsfähigkeit der konkreten, ge-
planten Feldforschung hergestellt werden kann 
(Hinterwirth, 2008, 3).

Wie stellt man den „Stand der Technik und 
Wissenschaft“ im Feldforschungswesen fest?
Was nun tatsächlich „derzeit“ der „Stand der Tech-
nik und Wissenschaft“ (BDA, 2024, 9) im Bereich 

der Feldforschungsmethodik ist, ist also in jedem 
Einzelfall zu ermitteln. Dies hat – nachdem diese 
Ermittlung eine „nach den Regeln der Wissenschaft“ 
(§ 5 Abs. 1 SDG) durchzuführende Forschung ist – 
selbstverständlich primär dadurch zu geschehen, 
dass der Sachverständige die „fachliche Lehre“42 
– primär, wenn auch nicht unbedingt ausschließ-
lich, auf Basis der einschlägigen Fachliteratur43 
– zur (einzelfallrelevanten44) Feldforschungsme-
thodik ermittelt und im Befundteil seines Gutach-
tens unter Angabe geeigneter Quellennachweise 
(ggf. zusammenfassend) darstellt. 

Diese Darstellung hat dabei jedenfalls so 
„vollständig“ zu sein, als der Sachverständige 
sich nicht nur auf die Darstellung jener Methode 
beschränken darf, die seiner subjektiven Fach-
meinung nach „richtig“ ist; sondern alle inner-
fachliche „Drittanerkennung“ (Davydov, 2023, 
74) genießenden Methoden objektiv darstellen 
muss, selbst wenn er manche davon subjektiv für 
„falsch“ hält. Dafür muss er zwar nicht unbedingt 
die gesamte Fachliteratur sichten, sondern kann 
sich, wenigstens soweit deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit innerfachlich unstrittig ist, selbst-
verständlich auch auf einzelne gängige Fachbü-
cher (im deutschen Sprachraum z.B. Gersbach, 
1998; VLA, 2006; Sigl & Vetterling, 2012; Kinne, 
2019;45 im englischen z.B. Barker, 1993; Drewett, 
1999; Roskams, 2001; Collis, 2004; Webster, 2014; 
CIfA, 2020) oder andere vergleichbar Quellen wie 
z.B. behördliche „Richtlinien“46 (z.B. BDA, 2024; 
Zerres, 2021) bzw. auch auf einschlägige Normen 
(z.B. DIN- oder ÖNormen) stützen.47

Das hat allerdings zur Folge, dass ein Sachver-
ständiger sich bei der Bestimmung der Lehre zur 
relevanten Methodik nicht auf in behördlichen 
Richtlinien festgelegte „allgemeine“ Vorschriften 
berufen darf: es steht schließlich einer Denkmal-
behörde nicht zu, sondern ist ihr in Deutschland 
durch Art. 5 Abs. 3 GG und in Österreich durch 
Art. 17 StGG 1867 grundsätzlich verboten, „all-
gemeingültige“ wissenschaftliche Methodenvor-
schriften zu erlassen. Denn mit der Wissenschafts-
freiheit „verbindet sich“ schließlich „eine Absage an 
alle Formen der Fremdbestimmung der Wissenschaft, 
ob diese nun vom Staat, von der Kirche oder von an-
deren gesellschaftlichen Mächten ausgehen“ (Berka, 
1999, 342 Rz 587); sie enthält „eine objektive, das 
Verhältnis von Wissenschaft, Forschung und Lehre 
zum Staat regelnde, wertentscheidende Grundsatz-
norm“ (BVerfGE 111, 333/353; 130, 263/299)“ und 
verpflichtet insbesondere „Organe“ staatlicher 
Wissenschaftseinrichtungen48 „im Verhältnis zu 
einzelnen Wissenschaftern“ (Jarass & Pieroth, 2016, 
238-239 Rz 133-134). Eine Methodenvorschrift 
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durch eine Behörde ist aber nichts anderes als 
eine solche Fremdbestimmung der Wissenschaft 
durch den Staat.

Fachliche Lehre vs. denkmalbehördliche 
Methodenvorschrift?
Gerade solche, explizit als „verbindlich“ (BDA, 
2024, 8) ausgewiesene, Methodenvorschriften fin-
den sich nun aber schon seit wenigstens 2012 in 
den „Richtlinien: archäologische Maßnahmen“ des 
BDA. So z.B. wird in deren jüngster Fassung un-
ter anderem für „alle Grabungen“ verbindlich fest-
gelegt, dass diese „entsprechend der stratigrafischen 
Grabungsmethode zu erfolgen“ haben (ebd., 24). Das 
ist schon rechtlich ein Problem, weil das im Fall 
der Abweisung einer anderen methodischen Vor-
gehensweise das Vorliegen eines sonstigen wich-
tigen Grundes beweist, der geeignet ist, die „volle 
Unbefangenheit“ der Amtssachverständigen „in 
Zweifel zu ziehen“; womit sich diese alle aufgrund 
von Befangenheit iSd § 7 Abs. 1 Z 3 AVG der Be-
gutachtung aller NFG-Anträge zu enthalten haben.

Es ist jedoch sachlich ein noch weit größeres 
Problem, weil diese „verpflichtende“ Methoden-
vorschrift und die in den „Richtlinien“ festgehal-
tene Tatsache, dass das Antragsvorbringen, sich 
bei der geplanten Grabung an sie zu halten, die 
„andernfalls vom Bundesdenkmalamt festzulegenden 
Bescheidauflagen“ ersetzt und „eine Abwicklung der 
jeweiligen archäologischen Maßnahme und der zugehö-
rigen Dokumentation nach dem derzeitigen Stand von 
Technik und Wissenschaft“ (BDA, 2024, 9) garan-
tiert, nicht nur beweisen, dass das BDA bei seiner 
Beurteilung von beantragten Grabungsvorhaben 
die konkreten Umstände des jeweiligen Einzel-
falls gänzlich unbeachtet lässt. Vielmehr weicht 
das BDA damit auch radikal von der fachlichen 
Lehre zur Grabungsmethodik ab (siehe dazu z.B. 
Barker, 1993; Gersbach, 1998; Drewett, 1999; Ros-
kams, 2001; Collis, 2004; VLA, 2006; Sigl & Vetter-
ling, 2012; Webster, 2014; Kinne, 2019; CIfA, 2020; 
und die einschlägigen Richtlinien zahlreicher 
deutscher Denkmalämter), und zwar zum Scha-
den des archäologischen Denkmalschutzes. 

Denn, wie es Mortimer Wheeler schon 1954 
im ersten Satz seines Grabungslehrbuchs aus-
gedrückt hat: „Es gibt keine richtige Methode für 
das Graben, aber viele falsche“49 (Wheeler, 1954, 
1). Ziel der Ausgrabung ist nämlich, wie es F.-
A. Linke (2011, 5) im Grabungstechnikerhand-
buch des VLA ganz richtig ausdrückt, „nicht 
das regelgerechte Verfolgen einer Methode […], 
sondern die optimale Erfassung eines Befundes“. 
Nach herrschender Lehre hat die Ausgrabung 
befundbezogen durchgeführt zu werden, und 

keine der gängigen Grabungsmethoden ist un-
ter allen Befundumständen immer am besten 
und manchmal sogar gar nicht zu deren sach-
gerechter Erfassung geeignet. So z.B. kann eine 
stark dreidimensional strukturierte Mikrostrati-
fikation50 nur sehr schwer durch Bodenabtrag in 
willkürlichen Schnitten51 erfasst werden, wäh-
rend die dreidimensionale Verteilung von Klein-
fundmaterial in mächtigen Ablagerungen kaum 
mittels Bodenabtrag in natürlichen Schichten52 
erfasst werden kann. Gleichermaßen kann der 
Bodenabtrag überhaupt nur unter der Vorausset-
zung in natürlichen Schichten erfolgen, dass sich 
diese einigermaßen eindeutig beim Erdabhub 
voneinander unterscheiden (trennen) lassen, ist 
doch eine auch nur halbwegs verlässliche Tren-
nung natürlicher Schichten in engen, tiefen Be-
funden (wie z.B. manchen Pfostengruben) selbst 
für hochkompetentes Personal kaum möglich. Je 
nach genauer Natur des Befundes kann es sogar 
notwendig sein, bei dessen Ausgrabung mehr-
fach die Grabungsmethode zu wechseln; z.B. bei 
einer inhomogen verfüllten Siedlungsgrube mit 
Kleinfunddepot in Bodennähe von der anfäng-
lich gewählten Schicht- zur Planumsgrabungs- 
und später zur Blockbergungsmethode.

Die Entscheidung, welche Methode zur Aus-
grabung einer bestimmten Befundsituation ge-
eignet ist, kann daher nicht Monate im vorraus 
und schon gar nicht im Büro getroffen werden, 
weder von Antragstellern noch von Amtssach-
verständigen, und schon gar nicht durch eine 
„verbindliche“ Methodenfestsetzung durch be-
hördliche „Richtlinie“; denn die konkrete Be-
fundsituation, von der die Methodenwahl pri-
mär abhängt, ist zu dieser Zeit noch gar nicht 
bekannt. Daher muss, wieder Linke (2011, 5) fol-
gend, die Methodenwahl dem auf der Grabung 
anwesenden, kompetenten Fachpersonal über-
lassen bleiben,53 das sich unter Berücksichti-
gung von Befundsituation, Erhaltungszustand, 
Kompetenz des (aktuell verfügbaren) Personals, 
verfügbarer Zeit usw. dann für eine, eine Varia-
tion einer, oder gar eine Kombination verschie-
dener Methoden entscheiden muss. Wird die zu 
verwendende Methode vorab aus der Amtsstu-
be heraus „verbindlich“ vorgeschrieben, ist das 
aus fachlicher Sicht somit falsch, gewährleistet 
gerade nicht die Durchführung der Maßnahme 
entsprechend „dem Stand von Technik und Wis-
senschaft“, und schadet somit der Erhaltung der 
archäologischen Denkmale, statt diese mög-
lichst sicherzustellen.
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Behördlicher Methodendogmatismus in der Praxis: 
ein Fallbeispiel

Nun könnte man noch argumentieren, dass 
die „verbindliche“ Vorschrift in den „Richtlinien“ 
ja nur eine allgemeine Empfehlung sei, von der 
in begründeten Fällen auch abgewichen werden 
könne (explizit: BDA, 2024, 12). Das macht es 
erforderlich, kurz einen Beispielfall zu betrach-
ten, anhand dessen gezeigt werden kann, ob das 
BDA in ausreichend begründeten Fällen eine Ab-
weichung vom „verbindlichen“ Methodendiktat 
seiner „Richtlinien“ (ebd., 24) tatsächlich erlaubt, 
oder eben auch in solchen Fällen willkürlich auf 
seinem Methodendiktat beharrt.54

Tatsächlich liegen mehrere solche Fälle vor.55 
Aus Platzgründen beschränke ich mich hier auf 
die Diskussion des von mir selbst geführten 
Falles „Teesdorf“.56 In diesem geht es um die ge-
plante Ausgrabung57 eines stark erodierenden, 
mutmaßlich lengyelzeitlichen Hausbefundes in 
einer seit langem bekannten, sich über ca. 4 Kilo-
meter erstreckenden, nicht unter Denkmalschutz 
stehenden Fundstelle mit weit über einhundert, 
zumeist deutlich besser als der Ausgewählte er-
haltenen, mit diesem nahezu identen Befunden.58 
Beim zu untersuchenden Objekt handelt es sich 
– ausweislich den bereits dem ursprünglichen 
Genehmigungsantrag vom 31.5.2021 (samt Aus-
wertung) beigelegten Satelliten- und Luftbildbe-
funden und geomagnetischen Prospektionser-
gebnissen – um die letzten Reste eines zweifellos 
einphasigen Langhauses, von dem nur noch die 
Reste von ca. 20 Pfostenlöchern und eventuell 
zwei ca. 8 und 12 Meter lange Wandgräbchen,59 
aller Wahrscheinlichkeit nach jeweils Einkom-
ponentenbefunde, erhalten sein dürften. Die 
Grabung soll unter anderem der Ausbildung ar-
chäologieinteressierter Bürger in der einfach(er) 
anzuwendenden Planumsgrabungsmethode (un-
ter explizitem Verweis im Antrag auf Gersbach, 
1998, 29-31) und gleichzeitig der Überprüfung der 
Eignung dieser Methode für eine „detaillierte Un-
tersuchung“ im Sinne von Punkt 5.4. der ÖNORM 
EN 17652/202360 dienen. Aus Vergleichsbefun-
den (z.B. Lenneis & Rammer, 2017, 270-275) ist zu-
dem bekannt, dass unter diesen Umständen mit 
stratifiziertem Fundmaterial kaum zu rechnen ist. 

Die bereits seit Verfahrensbeginn vorliegende, 
aussagekräftige Evidenz beweist also eindeu-
tig, dass unter den spezifischen Umständen die-
ses Einzelfalls die Verwendung der Schichtgra-
bungsmethode keinerlei Vorteile gegenüber der 
einfacheren61 und effizienteren Planumsmethode 
bringt, sondern schlechter als diese zur verlässlich 
wissenschaftlich sachgerechten Ausgrabung der 

zu erwartenden Befunde geeignet ist. Auch Linke 
(2011, 4) stellt hierzu fest, dass die Verwendung 
der Schichtgrabungsmethode auf Fundstellen 
wie der in Teesdorf sinnlos ist, auf denen Pflug 
und Erosion eine ehemals vielleicht vorhandene 
archäologische (Vertikal-) Stratifikation bereits 
völlig zerstört haben. Hinzu kommt die ebenfalls 
maßgebliche Tatsache, dass amtsbekannt ist, dass 
ich qua Urkundenbeweis iSd § 47 2. Satz AVG 
„hervorragend“ zur sachgerechten methodischen 
Durchführung wissenschaftlicher archäolo-
gischer Forschungen befähigt bin und die letzten 
paar Jahrzehnte stets erfolgreich befundorien-
tiert gegraben habe62 – übrigens überwiegend in 
Schichtgrabungsmethode – und daher mehr als 
ausreichend kompetent bin, erforderlichenfalls 
von einer auf eine andere Methode zu wechseln 
bzw. diese anzupassen oder auch zu kombinie-
ren. Davon abgesehen ist in diesem konkreten 
Fall die Verwendung der Planumsmethode schon 
deshalb unabdingbar, weil schließlich ein Ziel 
dieses Projekts die Methodenentwicklung in Hin-
blick auf ein durch eine ÖNORM EN geregeltes 
Verfahren ist und damit die „verbindliche“ Ver-
wendung einer anderen Grabungsmethode schon 
von vornherein völlig ausscheidet.

Trotz dieser völlig eindeutigen Sachlage hat 
das BDA seinen ersten, in diesem Verfahren er-
gangenen, bewilligenden Bescheid vom 9.7.2021, 
GZ 2021-0.385.686, mit der folgenden grabungs-
methodischen Auflage verbunden:
„1. Im Falle des Auftretens relevanter Befunde, insbe-
sondere der Überreste des erwarteten lengyelzeitlichen 
Hauses, ist die stratigrafische Grabungsmethode anzu-
wenden, nicht die im Konzept vorgesehene Planums- und 
Abstichmethode. Jede stratigrafische Einheit ist zu doku-
mentieren.“ (BDA 9.7.2021, GZ 2021-0.385.686, 2).

Als Begründung dafür wurde im Bescheid nur 
das Folgende angeführt:
„Es waren Auflagen in den Spruch aufzunehmen, weil 
nur unter diesen Voraussetzungen die gesetzeskon-
forme Durchführung im Detail gewährleistet ist. Die 
stratigrafische Methode erlaubt eine genaue Dokumen-
tation von taphonomischen Prozessen an einem Sied-
lungsbefund.“ (BDA 9.7.2021, GZ 2021-0.385.686, 4; 
Hervorhebung in Fettdruck: im Original).

Es bedarf in Anbetracht des schon weiter oben 
Ausgeführten weder einer genaueren Erläute-
rung, dass die Behörde bei korrekter Beweiswür-
digung und entsprechender Berücksichtigung 
der besonderen Umstände des Einzelfalls keines-
falls zu dem Schluss gelangen konnte, dass nur 
die Verwendung der stratigrafischen Methode 
die gesetzeskonforme Durchführung der von mir 
geplanten Grabung im Detail gewährleisten kön-
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ne; noch, dass diese Behauptung der herrschen-
den fachlichen Lehre direkt widerspricht, also 
fachlich objektiv falsch ist; noch eines genaueren 
Eingehens auf den Akteninhalt des zugehörigen 
Verwaltungsaktes. Es genügt vielmehr, den re-
levanten Teil aus der Begründung des diesen 
Bescheid wegen Rechtswidrigkeit aufhebenden 
Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts63 
(BVwG) vom 15.12.2021, W183 2245660-1/3E 
wörtlich zu zitieren:
„3.3.2. Im gegenständlichen Fall wurde festgestellt, 
dass seitens der belangten Behörde betreffend 
die Frage, mittels welcher Grabungsmethodik die 
betroffene Fläche untersucht werden soll, keiner-
lei Ermittlungen durchgeführt wurden und auch 
keine Feststellungen getroffen wurden. Es ist aus 
dem gesamten Akt nicht nachvollziehbar, wa-
rum diese Auflage erteilt wurde. Insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass der Antragsteller in seiner 
Projekt- und Methodikbeschreibung explizit die Pla-
numsgrabung als Methodik anführt und auch nähe-
re Ausführungen dazu macht, hätte sich die Be-
hörde damit näher und auf den konkreten Fall 
bezogen auseinandersetzen müssen und allen-
falls einen Sachverständigen beizuziehen gehabt.
[…] In einem fortgesetzten Verfahren wird daher die 
belangte Behörde die entsprechenden Ermittlungs-
schritte setzen sowie nachvollziehbare Feststellungen 
treffen müssen. Auf die Gewährung von Parteienge-
hör wird hingewiesen. Angemerkt wird weiters, dass im 
Rahmen der Beschwerdeerhebung der Antragsteller eine 
Stellungnahme von Priv.Doz. Dr. Andreas KONEC-
NY übermittelte, worin für das konkrete Grabungsvor-
haben die Anwendung der Planumsmethode begründet 
wird. […]“ (BVwG 15.12.2021, W183 2245660-1/3E, 
7; Hervorhebungen in Fettdruck: Autor).

Die hier genannten Gründe sind nach ständiger 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) 
derart gravierende Verletzungen des formellen 
Rechts, dass gleichheitswidrige Willkür64 anzu-
nehmen ist (Berka, 1999, 594 Rz 987). Besonders 
bedeutend ist hier, dass das Gericht festgestellt 
hat, dass das BDA überhaupt keine Ermittlungen 
zur Frage der Grabungsmethodik angestellt und 
auch keinen Sachverständigen beigezogen hat; ob-
gleich dem Verwaltungsakt des BDA zu entneh-
men war, dass sich Organe der Abteilung für Ar-
chäologie (mit einschlägigem Studienabschluss) 
zur Frage der Grabungsmethodik in Form von 
„Stellungnahmen“ geäußert hatten. Das BVwG 
beurteilte diese aber eben – weil sie nicht einmal 
ansatzweise den Anforderungen an Sachverstän-
digengutachten genügten – nicht als Nachweise 
sachdienlicher Ermittlungstätigkeit des BDA und 
erkannte zurecht, dass ihnen auch kein Wert als 

Sachverständigenbeweis zukam. Und nachdem 
im gesamten Akt auch sonst nichts zu finden war, 
was vom Gericht als Beweis für sachdienliche Er-
mittlungstätigkeit iSd § 37 AVG oder als Beizie-
hung eines Sachverständigen iSd § 52 AVG beur-
teilt werden konnte, konnte das Gericht auch nicht 
(sachlich und vernünftig) nachvollziehen, warum 
diese Auflage erteilt worden war.

Nun würde man meinen, dass die Behörde, 
nachdem sie im Wege einer verbindlich zu be-
achtenden gerichtlichen Anordnung aufgetragen 
bekommen hatte, die von ihr zuvor unterlassenen 
Ermittlungen im fortgesetzten Verfahren durch-
führen, näher auf mein Antragsvorbringen zur 
Grabungsmethodik und das zusätzlich dazu vor-
liegende Sachverständigengutachten von Konec-
ny eingehen würde. Aber weit gefehlt: neuerlich 
wurden keinerlei Ermittlungen durchgeführt und 
auch kein Sachverständiger beigezogen, sondern 
stattdessen nur eine (zur Frage der Grabungsme-
thodik 35 Zeilen lange) „ausführlichere Stellungnah-
me“ des Leiters65 der Abteilung für Archäologie 
und eine (zu dieser Frage 14 Zeilen lange) „Stel-
lungnahme“ seiner Stellvertreterin veraktet. Beide 
sind neuerlich überhaupt nicht wissenschaftlich 
referenziert,66 gehen nicht auf mein Antragsvor-
bringen oder die in diesem vorgelegte Evidenz 
(wie interpretierte Satelliten- und geomagne-
tische Messbilder) oder irgendwelche anderen 
relevanten Umstände des konkreten Einzelfalls 
ein, enthalten keinen Befund und auch kein Gut-
achten im engeren Sinn67 und entsprechen auch 
sonst weder in Form noch Inhalt den gesetzlichen 
Anforderungen.68 Auf das genannte Gutachten 
von Konecny geht nur der Leiter der Abteilung 
in seiner „ausführlichen Stellungnahme“ durch ein 
7-zeiliges wörtliches, allerdings aus dem Zusam-
menhang gerissenes, Zitat ein. Dazu bemerkt Ko-
necny dann in seinem später vorgelegten Ergän-
zungsgutachten: „Durch das unvollständige Zitat 
verkehrt das BDA nach Auffassung des Unterzeichne-
ten die Aussage des Erstgutachtens in deren Gegenteil. 
Solch selektives Zitieren unter intentioneller Falschin-
terpretation der Quelle zur vorgeblichen Untermau-
erung des eigenen Standpunkts ist unredlich und in 
der wissenschaftlichen Praxis zutiefst verpönt.“ (Er-
gänzungsgutachten Konecny vom 10.5.2023, 2; cf. 
HSK 2020, 12, 22).

Obwohl diese beiden „Stellungnahmen“ von 
„Amtssachverständigen“ sowohl aus fachlicher als 
auch aus rechtlicher Sicht offensichtlich ebenso 
grob mangelhaft waren wie jene im ursprüng-
lichen Verfahren, die das BVwG als völlig unge-
nügend und überhaupt nicht beweiskräftig beur-
teilt hatte, und auch ebenso offensichtlich nicht 
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auf „gleichem wissenschaftlichen Niveau“ (siehe 
dazu VwGH 3.6.2004, 2002/09/0134; siehe auch 
Bazil et al., 2015, 34) wie mein Antragsvorbrin-
gen und das schon vorliegende Gutachten von 
Andreas Konecny standen, übermittelte mir die 
Behörde zum „Parteiengehör“ einen ausschließlich 
mit langen wörtlichen Zitaten aus diesen „Stel-
lungnahmen“ „begründeten“ Bescheidentwurf, in 
dem es mir neuerlich die Beauflagung mit exakt 
denselben Auflagen in Aussicht stellte, die vom 
BVwG bereits einmal aufgrund ihrer völligen 
Willkürlichkeit aufgehoben worden war.

Ich habe in diesem Fall deshalb dann weitere 
sieben mein Antragsvorbringen unterstützende 
und dessen fachliche Richtigkeit bestätigende 
Privatsachverständigengutachten69 (ein Ergän-
zungsgutachten von PD Andreas Konecny70 so-
wie Gutachten von Prof.emer. John Collis,71 Prof. 
Thomas Meier,72 PD Frank Siegmund,73 Dr. Mi-
chaela Schauer,74 Dr. Dorothea Talaa75 und Dr. 
Sonja Prochaska76) vorgelegt. Daraufhin scheint 
wenigstens die Rechtsabteilung des BDA einge-
sehen zu haben, dass mit den „Stellungnahmen“ 
seiner „Amtssachverständigen“ dagegen ein neuer-
liches Verfahren vor dem BVwG nicht zu gewin-
nen gewesen wäre und hat die grabungsmetho-
dische Auflage fallen gelassen.77 Der dem Akt zu 
entnehmende weitere Schriftverkehr – inklusive 
einer weiteren „gutachterlichen Stellungnahme“ 
zur Überbegutachtung der von mir vorgelegten 
Privatsachverständigengutachten der stv. Leite-
rin der Abteilung für Archäologie78 – wurde mir 
allerdings – trotz mehrfach beantragter und un-
begründet nicht gewährter Akteneinsicht – nicht 
zur Kenntnis gebracht und somit das Recht auf 
Parteiengehör79 erst recht verletzt.

Das Vorgehen der archäologischen „Amtssach-
verständigen“ in diesem (und parallelen, hier nicht 
vorgestellten) Fällen zeigt also in aller Deutlich-
keit, dass diese von ihrem grob unwissenschaft-
lichen Methodendiktat in der Praxis auch in sol-
chen Einzelfällen nicht abzugehen bereit sind, 
in denen die Befolgung ihres Methodendiktats 
wissenschaftlich sinnlos oder gar schädlich wäre 
und eine andere grabungsmethodische Vorge-
hensweise geeigneter oder gar erforderlich ist. 
Dabei erfüllen sie – trotz gesetzlichem Auftrag 
und verwaltungsgerichtlicher Anordnung im 
konkreten Einzelfall – ihre Verpflichtung nicht, 
den entscheidungswesentlichen Sachverhalt – 
d.h. die fachliche Lehre zur Grabungsmethodik 
und die spezifischen Umstände des geplanten 
Forschungsprojekts – zu ermitteln und sachver-
ständig zu beurteilen, sondern behaupten einfach 
ohne jedwedes Evidenzsubstrat, dass das, was 

sie für richtig halten, tatsächlich richtig sei; auch 
wenn eine fachliche Überprüfung80 zweifelsfrei 
zeigt, dass das, was sie behaupten, objektiv falsch 
ist. Es muss hier nicht weiter bewiesen werden, 
dass das unsachliche Willkür beweist; denn die-
se Tatsache ist bereits verwaltungsgerichtlich 
(BVwG 15.12.2021, W183 2245660-1/3E, 7) ver-
bindlich festgestellt. 

Damit bleiben nur zwei Möglichkeiten: 
1.	 die „Amtssachverständigen“ haben in diesem 

Fall in ihren „Stellungnahmen“ absichtlich die 
Unwahrheit gesagt, weil sie ihr Methoden-
diktat durch vorsätzliche Falschaussage selbst 
dann durchsetzen wollen, wenn die Verwen-
dung einer anderen Methode – und sei es auch 
nur aufgrund der konkreten Forschungsfrage-
stellung – wissenschaftlich zwingend geboten 
ist, und damit – zum Schaden des Denkmal-
schutzes – subjektive Willkür81 geübt; d.h. we-
nigstens ein Vergehen82, wenn nicht sogar ein 
Verbrechen,83 begangen. Ich halte das, auch 
wenn ich es nicht völlig ausschließen kann, al-
lerdings in Anbetracht der Vielzahl der deut-
lichen Hinweise darauf, dass Möglichkeit 2. 
zutrifft, für unwahrscheinlich.

2.	 die „Amtssachverständigen“ sind sowohl wis-
senschaftlich als auch als Verwaltungsbeamte 
derart inkompetent, dass sie ihre fachlichen 
und dienstlichen Aufgaben in diesem Fall un-
absichtlich so krass mangelhaft erledigt haben, 
dass ihr Versagen84 – hätte ich nicht gegen 
den ersten Bescheid erfolgreich Beschwerde 
geführt und im fortgesetzten Verfahren un-
verhältnismäßigen Aufwand zum Beweis der 
Richtigkeit meines ursprünglichen Antrags-
vorbringens getrieben – zu einer falschen und 
dem Denkmalschutz schädlichen Entschei-
dung der Behörde geführt hat bzw. hätte;85 also 
objektive Willkür geübt. Dies erscheint mir in 
Anbetracht der vielen anderen deutlichen Hin-
weise darauf, dass das tatsächlich zutrifft (sie
he z.B. Karl, 2021; 2024; Konecny, 2022), die 
weitaus wahrscheinlichere dieser beiden Mög-
lichkeiten; auch wenn es bedeutet, dass die be-
treffenden Organe der Behörde deswegen als 
dienstunfähig zu betrachten wären.

Geht man davon aus, dass tatsächlich Möglich-
keit (2) zutrifft, dann bedeutet das aber nichts an-
deres, als dass die angeblich für die Sicherung der 
wissenschaftlichen Qualität der archäologischen 
Feldforschung verantwortlichen Organe, wenig-
stens die der österreichischen Denkmalbehörde 
BDA, selbst gar nicht „graben können“ und auch 
nicht herauszufinden versuchen, ob jemand, der 
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unter konkret bestimmten Umständen auf kon-
kret bestimmte Weise graben will, aus wissen-
schaftlicher Sicht damit beweist, dass er tatsäch-
lich „graben kann“. Das macht sie dann aber – und 
damit natürlich auch die staatliche Behörde, die 
diese Organe zu diesem Zweck beschäftigt – zur 
Sicherung der wissenschaftlichen Qualität archäo
logischer Feldforschung vollständig ungeeignet.

Wissenschaftliche Integrität und die 
„Qualitätssicherungsbehörde“ BDA

Im Oktober 2020 hat die beim Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMB-
WF) angesiedelte Hochschulkonferenz (HSK) ei-
nen „Praxisleitfaden für Integrität und Ethik in der 
Wissenschaft“ (HSK, 2020) veröffentlicht.86 Dieses 
explizit als „nicht als rechtlich verbindliches Regel-
werk“ (ebd., 6) ausgewiesene Dokument richtet 
sich an alle Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler und soll sie an ihre Verpflichtung zu ver-
antwortungsvollem, ehrlichem, transparentem 
und fairem Verhalten, das niemandem Scha-
den zufügt, erinnern. Die darin festgehaltenen 
„Grundprinzipien“ der Forschungsintegrität und 
Forschungsethik (ebd., 11-13), der Pflichten der 
guten wissenschaftlichen Praxis für Forschende 
(ebd., 13-15) und die ethischen Richtlinien im 
Forschungsprozess (ebd., 15-17) entsprechen da-
bei nahezu identisch den bei der Erstellung von 
Sachverständigengutachten in der Rechtspflege 
zu beachtenden.87 Zudem verweist der Leitfa-
den auf die „Verantwortung und Sorgfaltspflichten“ 
von Forschungseinrichtungen, durch geeignete 
Maßnahmen „für die Entwicklung einer Kultur der 
Forschungsintegrität und der Forschungsethik Sorge 
zu tragen“ (ebd., 17-19), insbesondere die Einrich-
tung interner Beauftragter bzw. Kommissionen88 
für wissenschaftliche Integrität und Ethik, die 
erforderlichenfalls wissenschaftliches Fehlver-
halten auch sanktionieren sollen (ebd., 20-28). 
Bei diesen wiederum sollen – falls hinreichend 
begründet sogar anonym (ebd., 18) – verantwor-
tungsbewusste Wissenschaftler über von ihnen 
wahrgenommene, mögliche Verstöße gegen diese 
Standards Bericht erstatten.

Nachdem ich davon ausgegangen bin, dass 
das BDA bzw. wenigstens dessen Abteilung für 
Archäologie eine wissenschaftliche Einrichtung 
des Bundes ist, die, und sei es nur weil ihr Wis-
senschaftler für die Erstellung von Sachverstän-
digenbeweisen beigegeben sind,89 ebenfalls „Ver-
antwortung und Sorgfaltspflichten“ im Sinne dieses 
Leitfadens hat, habe ich daher im Oktober 2022 

bei der damals zuständigen Abteilungsleiterin 
im dem BDA vorgesetzten Bundesministerium 
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 
(BMKOES) angefragt, ob das Ministerium bzw. 
das BDA bereits solche Kommissionen einge-
richtet bzw. Vertrauenspersonen/Ombudsleute 
bestellt habe und wo man zu diesen genauere 
Informationen finden könne. Schließlich hatte ich 
nicht nur Wahrnehmungen gemacht, die den Ver-
dacht von wissenschaftlichem Fehlverhalten von 
Organen der Abteilung für Archäologie des BDA 
mehr als hinreichend begründeten, dass ich vom 
Leitfaden angehalten war, darüber der internen 
wissenschaftlichen Integritätssicherungseinrich-
tung des BDA oder BMKOES Bericht zu erstatten, 
sondern solches Fehlverhalten war bereits durch 
das BVwG (z.B. vom 15.12.2021, W183 2245660-
1/3E, 7) rechtsverbindlich festgestellt worden.90

Überraschenderweise erhielt ich als Antwort 
auf diese Anfrage nicht die erwartete Mitteilung, 
wie BMKOES bzw. BDA die wissenschaftliche 
Integrität und Ethik der Forschungstätigkeiten 
ihrer (z.B. auch zur Denkmalforschung gem. §§ 9 
Abs.  3 und 30 Abs. 1, 2 und 5 DMSG beschäf-
tigten) wissenschaftlichen Mitarbeiter – gege-
benenfalls auch in vom Leitfaden (HSK, 2020) 
abweichender Form z.B. durch bereits zuvor be-
stehende interne Richtlinien oder dergleichen – 
sichern würden und wem ein allfälliger Verdacht, 
dass wissenschaftliches Fehlverhalten vorgekom-
men sei, zu berichten sei. Vielmehr wurde mir 
zuerst – als ob ich nicht lesen könnte – mitgeteilt, 
dass der Leitfaden vom BMBWK herausgegeben 
worden sei und sich explizit nicht als rechtsver-
bindliches Regelwerk verstehe; und dann, dass 
davon auszugehen sei, dass mit dem Leitfaden 
der Hochschulbereich sowie wissenschaftliche 
Institutionen angesprochen würden, aber weder 
das BMKOES noch das BDA als außeruniversitäre 
Forschungsinstitute zu gelten hätten (BMKOES 
23.11.2022, GZ 2022-0.824.905); letzteres natürlich 
implizierend, dass der Leitfaden daher sowohl 
für BMKOES als auch BDA irrelevant wären. Die 
daraufhin von mir beim BMKOES eingebrachte 
Dienstaufsichtsbeschwerde blieb unbeantwortet 
und, ebenso wie eine später an den Präsidenten 
des BDA gerichtete,91 offensichtlich folgenlos.

Das (angeblich) für die Sicherung der wissen-
schaftlichen Qualität archäologischer Feldfor-
schungen (und seine eigene Denkmalforschung) 
zuständige BDA verfügt also anscheinend weder 
über irgendwelche internen Einrichtungen zur 
Sicherung der wissenschaftlichen Integrität und 
Ethik der Tätigkeit seiner eigenen wissenschaftli-
chen Mitarbeiter, noch nimmt es die ihm vorgesetz-
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te Dienststelle als wissenschaftliche Forschungs-
einrichtung wahr, die irgendeine „Verantwortung 
und Sorgfaltspflichten“ zur internen wissenschaftli-
chen Integritätssicherung hätte; noch funktioniert 
die Dienstaufsicht92 durch Vorgesetzte. Für eine 
wissenschaftliche Qualitätssicherungsbehörde ist 
das nicht besonders vertrauenserweckend. 

Qualitätssicherung durch Bürokratie statt 
Meritokratie?

Bevor ich zum Schluss komme, sei noch ein letz-
ter Aspekt betrachtet, nämlich der ebenfalls nicht 
ganz unwesentliche Aspekt des akademischen 
Qualifikationsniveaus im Kontext der Frage der 
wissenschaftlichen Qualitätssicherung. 

Bekanntermaßen gibt es verschiedene aka-
demische Abschlüsse, die unterschiedliche aka-
demische Qualifikationsniveaus abbilden und 
schon seit längerem nach dem zuletzt 2011 revi-
dierten, von der UNESCO (2011) entwickelten 
ISCED klassifiziert werden: Bachelor93 (ISCED 
Stufe 6), Master (ISCED Stufe 7) und Doktorat 
(ISCED Stufe 8).94 Studien, die zu einem ISCED 
6-Abschluss führen, vermitteln gewöhnlich durch 
Personal mit ISCED 7 oder 8-Qualifikation unter-
richtete, fortgeschrittene akademische95 Kompe-
tenzen, eine eigenständige Forschungsarbeit ist 
allerdings nicht unbedingt erforderlich (UNES
CO, 2011, 51-54). Studien, die zu einem ISCED 
7-Abschluss führen, vermitteln hochspezialisierte 
akademische96 Kompetenzen und können umfas-
sende, aber nicht einer Doktorarbeit äquivalente, 
Forschungsarbeiten erfordern (ebd., 55-58). Erst 
ISCED 8-Abschlüsse dienen dem Erwerb hö-
herer Forschungsqualifikationen und erfordern 
die Abfassung einer Forschungsarbeit, die einen 
signifikanten Beitrag zum fachspezifischen Wis-
sen erbringen (d.h. neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse gewinnen) muss (ebd., 59-61). Nicht 
nur, aber auch im deutschen Sprachraum, kommt 
dazu noch die (ebenfalls als ISCED 8) klassifi-
zierte Habilitation, die, wie schon oben erwähnt 
(in Österreich gem. § 103 Abs. 2 und 3 UG 2002), 
die „hervorragende“ Befähigung des Habilitierten 
zur wissenschaftlichen Lehre und Forschung im 
gesamten Habilitationsfach beweist.97

Die diesem System unterliegende Idee – na-
türlich neuerlich eine rechtliche Fiktion – ist die 
einer meritorischen Hierarchie: ein Abschluss 
eines ISCED 6-Studiums ist (normalerweise) Zu-
lassungsvoraussetzung für ein ISCED 7-Studium 
usw.; weil höhere auf den jeweils niedrigeren 
Qualifikationsniveaus aufbauen. Aus dieser Fik-

tion folgt daher im Umkehrschluss, dass Absol-
venten eines höher ISCED-klassifizierten Studi-
ums im betreffenden Fach besser qualifiziert und 
daher kompetenter sind98 als die niedriger klassi-
fizierter Studien.99 Je höher also jemand in dieser 
meritorischen Hierarchie aufgestiegen ist, umso 
befähigter ist er, größere Zusammenhänge in 
seinem Fach zu erkennen, dieses Fach und seine 
Erfordernisse zu verstehen, und relevante Sach-
verhalte beurteilen zu können. Oder anders und 
etwas einfacher gesagt: je höher das Qualifika
tionsniveau ist, das ein Individuum erreicht hat, 
desto größer ist sein Fach- bzw. Sachverstand.100

Das führt uns zu einem weiteren fundamen-
talen Problem für die wissenschaftliche Quali-
tätssicherung der archäologischen Feldforschung: 
stellt nämlich ein höchstqualifiziertes – also für ein 
archäologisches Fach habilitiertes – Individuum 
einen Antrag auf Genehmigung eines Feldfor-
schungsvorhabens, kann die Prüfung, ob das darin 
in Aussicht gestellte Vorgehen die erforderliche 
wissenschaftliche Qualität hat, überhaupt nur von 
einem wenigstens gleich hoch qualifizierten Sach-
verständigen vorgenommen werden. Schließlich 
verfügen Sachverständige, die „nur“ einen „ge-
wöhnlichen“ ISCED 8-, oder gar nur einen ISCED 
7-Abschluss vorweisen können, nicht über den 
gleichen Sachverstand wie der Antragsteller und 
sind daher – weil sie nicht das dafür erforderliche 
Qualifikationsniveau erreicht haben – aufgrund 
ihrer geringeren Kompetenz eventuell gar nicht 
im Stande, „korrekt“ jene größeren Zusammenhän-
ge oder Erfordernisse zu erkennen, die zur Beur-
teilung der Wissenschaftlichkeit des Antragsvor-
bringens erforderlich wären. Versteht ein solcher, 
minderqualifizierter Sachverständiger das ihm 
vorliegende Vorbringen des höherqualifizierten 
Antragstellers nicht, kann dies wenigstens ebenso 
daran liegen, dass dem minderqualifizierten Sach-
verständigen die Kompetenz fehlt, um das An-
tragsvorbringen als wissenschaftlich hinreichend 
qualitätsvoll erkennen zu können, wie daran, dass 
es diesem tatsächlich an der notwendigen Quali-
tät mangelt. Der Fehler liegt in diesem Fall poten
ziell also nicht im Antragsvorbringen, sondern im 
Sachverständigen, ohne dass dieser überhaupt er-
kennen könnte, dass der Mangel nicht im Antrag, 
sondern seiner eigenen unzureichenden Kompe-
tenz zu dessen Beurteilung liegt.

Das ist nun aber ein Problem für das BDA. 
Denn derzeit beschäftigt es überhaupt nur einen 
habilitierten Mitarbeiter, nämlich den Leiter sei-
ner Abteilung für Archäologie.101 Wenn dieser 
– aufgrund seines Alters bald – in den wohlver-
dienten Ruhestand tritt, bleiben von den auf der 
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Webseite der Abteilung angeführten derzeit 13 
Fachkräften nur 5, die über einen ISCED 8-Ab-
schluss verfügen.102 Und dieses Problem wird in 
der Praxis zudem noch dadurch verschärft, dass 
die „sachverständige“ Beurteilung eingehender 
Anträge normalerweise durch den zuständigen 
Gebietsbetreuer vorgenommen wird; was bedeu-
tet, dass derzeit im Burgenland, in Oberösterrei-
ch, der Steiermark, in Tirol und in Wien Organe 
mit „nur“ einem ISCED 7-Abschluss – also solche 
ohne Nachweis ihrer Qualifikation zur eigenstän-
digen wissenschaftlichen Forschung – selbst An-
träge von Habilitierten103 auf deren „wissenschaft-
liche Qualität“ hin beurteilen sollen. 

Dass diese Behörde dann ein Anleitungsheft 
wie die „Richtlinien: archäologische Maßnahmen“ 
(BDA, 2024) braucht, an die sich Antragstel-
ler halten „können“, damit die – und das ist jetzt 
wirklich nicht böse gemeint, sondern einfach eine 
Tatsachenfeststellung – dafür unzureichend quali-
fizierten „Amtssachverständigen“ nicht durch kom-
plexe Fachfragen104 völlig überfordert werden, ver-
steht sich von selbst. Da ist ein simpler behördlicher 
Methodendogmatismus qua als „verbindlich“ zu be-
achtend vorgeschriebener Bescheidauflage viel ein-
facher durchzusetzen und macht den „Amtssach-
verständigen“ auch viel weniger Arbeit; auch wenn 
das, was dabei herauskommt, aus wissenschaftlich-
fachlicher Sicht völliger Unsinn ist und vorherseh-
barerweise sowohl der Wissenschaft als auch der 
sachgerechten Denkmalerhaltung massiv schadet.

Ergebnis und Schlussfolgerungen

Wie in diesem Beitrag gezeigt wurde, lässt sich, 
wenigstens für Österreich, kein sachliches Argu-
ment finden, das eine Kontrolle der wissenschaft-
lichen Qualität durch die für den Denkmalschutz 
zuständige Bundesbehörde, das BDA, zu recht-
fertigen erlaubt. 

Selbst wenn man nicht davon ausgehen will, 
dass es in den Besetzungsverfahren zu „Mau-
scheleien“ kommt (wie sie in anderen Sektoren 
des Faches wenigstens gelegentlich vorkommen; 
Härke, 2006, 125), kann man aufgrund von deren 
Struktur und den in den Stellenausschreibungen 
genannten Kriterien nicht davon ausgehen, dass 
die wissenschaftliche Feldforschungskompetenz 
von Kandidaten auch nur ernsthaft überprüft, 
geschweige denn als wesentliche Anstellungsvo-
raussetzung gewertet wird; und es gibt auch nicht 
den mindesten Hinweis darauf, dass geeignete 
Prüfmechanismen für diese Kompetenz im Ver-
fahren vorgesehen sind.

Auch die Überprüfung der tatsächlichen 
Kompetenz der angeblich für die Qualitätssiche-
rung der Feldforschung zuständigen Organe der 
Behörde führt zu einem mehr als ernüchternden 
Ergebnis: bereits publizierte Beurteilungen der 
tatsächlichen Forschungsleistung der betref-
fenden Organe (Karl, 2021; Konecny, 2022) zei-
gen, dass deren Qualität nicht nur weit hinter 
dem Durchschnitt der restlichen archäologischen 
Feldforschung in Österreich zurückbleibt, son-
dern diese Organe entweder nicht willens oder 
nicht fähig sind, sich an ihre eigenen Richtlinien 
(BDA, 2024105) zu halten. Außerdem entspricht 
die in diesen als angeblich die Durchführung 
von Feldforschungen am „derzeit“ bestehenden 
„Stand der Technik und Wissenschaft“ (BDA, 2024, 
9) gewährleistend dargestellte Methodik nicht 
der tatsächlich herrschenden fachlichen Lehre zur 
Grabungsmethodik (siehe z.B. Linke, 2011; Sigl 
& Vetterling, 2012; Kinne, 2019), sondern leistet 
einem völlig antiwissenschaftlichen Methoden-
dogmatismus Vorschub. 

Darauf beharren die Organe des BDA dann 
auch selbst in solchen Fällen, in denen sowohl 
aufgrund der Befundsituation als auch der ge-
planten Zielsetzung, der Personalzusammenset-
zung, als auch einer der zentralen Forschungsfra-
gen des betreffenden Vorhabens die Verwendung 
einer anderen als der dogmatisch vorgeschrie-
benen Methode zwingend erforderlich machen. 
Dabei lässt sich anhand der „Stellungnahmen“ 
der „Amtssachverständigen“ in diesem Verfahren 
sogar eindeutig zeigen – und wurde auch schon 
vom BVwG (15.12.2021, W183 2245660-1/3E, 7) 
rechtskräftig derart beurteilt – dass diese nicht 
nur keinerlei sachdienliche Ermittlungen ange-
stellt haben noch den Erfordernissen an solche 
genügende Sachverständigengutachten gestellt 
haben, sondern – wo es ihnen erforderlich er-
schien, sogar durch wissenschaftlich höchst ver-
pöntes, vorsätzlich sinnverkehrend selektives 
Zitieren, also grobes wissenschaftliches Fehlver-
halten (HSK, 2020, 12, 22) – eine Willkürentschei-
dung der Behörde zur Durchsetzung ihres Dog-
mas herbeizuführen versucht haben. Schon durch 
die (mehrfach) erforderlich gewordene Befassung 
des Instanzenzugs hat dieses wissenschaftliche 
Fehlverhalten der betreffenden Organe wohl 
auch bereits konkreten Schaden an dem Denk-
mal verursacht, das Gegenstand der betreffenden 
Feldforschung sein sollte.106

Dass die betreffende Behörde auch keinerlei 
interne Einrichtungen zum Schutz von wissen-
schaftlicher Integrität und Ethik (wie z.B. die 
durch HSK 2020 empfohlenen) hat und auch 
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dann keine geeigneten Maßnahmen zu deren Si-
cherung setzt, wenn die Dienstaufsicht von den 
groben Verfehlungen ihrer im konkreten Fall tätig 
gewordenen Organe in Kenntnis gesetzt wird, ist 
auch alles andere als ein vertrauenserweckendes 
Zeichen dafür, dass die Behörde daran ernsthaft 
interessiert ist oder auch nur weiß, was wissen-
schaftliche Qualitätssicherung ist. Dass schließlich 
auch noch das Kompetenzprofil des Personals der 
zuständigen Fachabteilung und die Aufgabenver-
teilung in dieser Abteilung dazu führen, dass oft, 
wenn nicht sogar regelhaft, vergleichsweise min-
derqualifizierte und teilweise sogar nicht einmal 
ihre Fähigkeit zur selbstständigen akademischen 
Forschung nachgewiesen habende Organe da-
mit betraut sind, die wissenschaftliche Qualität 
der geplanten Feldforschungsvorhaben von ein 
(deutlich) höheres Qualifikationsniveau erreicht 
habenden Forschern (UNESCO, 2011, 51-61) zu 
prüfen, ist dann nur noch das Tüpfchen auf dem i.

Dass das sicherlich nicht dazu geeignet, ge-
schweige denn dafür erforderlich und schon gar 
nicht mit dem dadurch verursachten, massiven 
und sachlich völlig unbegründeten staatlichen 
Eingriff in die vorbehaltlos gewährleistete Frei-
heit der Wissenschaft hoch- und höchstqualifi-
zierter archäologischer Forscher ausgewogen ist 
(Berka, 1999, 344-345 Rz 591-594), um die archäo-
logischen Denkmale vor der angeblich von diesen 
Forschungen ausgehenden Gefahr „einer unsach-
gemäßen, unnötigen und unkontrollierbaren Zer-
störung von Befunden“ (Martin & Krautzberger, 
2010, 888) zu schützen, steht wohl inzwischen 
völlig außer Zweifel. Und ebenso steht völlig au-
ßer Zweifel, dass tatsächlich nichts davon auch 
nur das Geringste mit der Sicherung der wissen-
schaftlichen Qualität der archäologischen Feld-
forschung zu tun hat. Denn hätte es das, dann 
müsste sowohl der Gesetzgeber als auch die von 
ihm mit dieser Aufgabe betraute Behörde zual-
lererst einmal geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass der Behörde auch das 
dafür ausreichend qualifizierte und kompetente 
Fachpersonal in ausreichender Menge zur Verfü-
gung steht, und dessen Leistung auch regelmäßig 
ordentlich überprüft und, wenn dabei Mängel 
festgestellt werden, diese auch umgehend be-
hoben werden. Ein paar Fachkräfte anzustellen 
und einfach davon auszugehen, dass – weil sie 
ja im Staatsdienst beschäftigt sind – diese schon 
ausreichend kompetent, integer und ethisch sein 
werden, dass sie nicht durch krasses Fehlverhal-
ten massiven Schaden an den Rechten der von 
ihrem Amtsmisshandeln Betroffenen und an den 
archäologischen Denkmalen anrichten, genügt 

dafür jedenfalls sicherlich nicht. Und das müsste 
man auch wissen, weil wenn selbst an den Hoch-
schulen, an denen das Qualifikationsprofil des 
Personals durchschnittlich deutlich höher liegt 
als in der Behörde, Einrichtungen zur Sicherung 
der wissenschaftlichen Integrität und Ethik erfor-
derlich erscheinen (siehe HSK, 2020), dann muss 
das in einer Behörde, die zur Gestaltung (und 
Einschränkung) von vorbehaltlos verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Grundrechten von 
Staatsbürgern und zum Einsatz von Staatsgewalt 
befugt ist, nur noch viel erforderlicher sein.

Staatlichkeit allein garantiert weder Kompetenz noch 
Vertrauenswürdigkeit
Was folgt also daraus? Jedenfalls wenigstens, dass 
eine ernstzunehmende Qualitätssicherung der 
wissenschaftlichen archäologischen Feldforschung 
– wie das hier gezeigte Beispiel aus Österreich ein-
deutig beweist – nicht unbedingt und schon gar 
nicht automatisch dadurch gewährleistet wird, 
dass man eine staatliche Behörde qua NFG-Pflicht 
zur „Kontrolle“ dieses Feldforschungswesens er-
mächtigt. Denn entscheidend dafür, ob archäolo-
gische Feldforschung in einer Qualität und mit je-
nem Maß von (Eigen-)Verantwortung durchführt 
wird, dass sie möglichst keinen vermeidbaren 
Schaden an den untersuchten Befunden verur
sacht und den Nutzen der Untersuchung für Wis-
senschaft und Gesellschaft möglichst maximiert, 
ist nicht, ob Staatsorgane oder Privatpersonen 
forschen; sondern nur, ob die Forschenden ausrei-
chend kompetent sind und die Grundprinzipien 
der wissenschaftlichen Integrität und Ethik (HSK, 
2020, 11-13) von sich aus beachten.

Es folgt daraus auch die noch weitaus bedeu-
tendere Erkenntnis, dass die anhand der veröf-
fentlichten Äußerungen von deren Organen in 
deutschsprachigen Denkmalbehörden evident 
vorherrschende Weltsicht, dass Staatsorgane au-
tomatisch hinreichend kompetent, verantwor-
tungsbewusst und vor allem so vertrauenswürdig 
wären, dass man ihnen Kontrollmacht anvertrau-
en, sie selbst jedoch von jeder effektiven Form der 
Kontrolle (und sei es nur durch eine Oberbehör-
de) ausnehmen kann; während Privatpersonen 
prinzipiell der Inkompetenz verdächtig und, 
wenigstens bis zum Beweis des Gegenteils, als 
verantwortungslos und vertrauensunwürdig zu 
betrachten, zu behandeln und daher der behörd-
lichen Kontrollmacht zu unterwerfen seien, nicht 
nur falsch, sondern sogar gefährlich ist. Denn 
nicht nur entspricht diese Weltsicht genau dem, 
was das deutsche Bundesverfassungsgericht als 
„Verwaltungsdenken des totalitären Staates“ (BVerfG 
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05.08.1966, 1 BvF 1/61, Rz 34-35) bezeichnet hat 
und damit mit einer demokratischen Werteord-
nung unvereinbar ist. Sondern es kann auch sehr 
leicht Schaden verursachen, sowohl an den Rech-
ten der behördlicher Kontrolle Unterworfenen als 
auch an der Wissenschaft und dem freien wissen-
schaftlichen Diskurs, als auch an den Denkmalen, 
zu deren Schutz diese Qualitätskontrolle (angeb-
lich oder tatsächlich) notwendig ist. Das österrei-
chische Beispiel zeigt dies in aller Deutlichkeit.

Aus diesem Beispiel folgt wiederum, dass es 
die angeblich notwendige Kontrolle der wissen-
schaftlichen Feldforschung durch staatliche Be-
hörden überhaupt nicht braucht. Die Tatsache, 
dass eine völlig inkompetente Behörde (seit weit 
über 20 Jahren; siehe dazu schon Karl, 2011) 
das archäologische Feldforschungswesen mit 
diversen korrupten Methoden unter seine Will-
kürherrschaft zu bringen versucht hat, hat zwar 
sicherlich gewissen Sachschaden verursacht, vor 
allem am Denkmalbestand. Die überwältigende 
Mehrheit aller archäologischen Feldforschungen 
in Österreich scheint nämlich – obwohl die Be-
hörde, solange ihr von der fachlichen Lehre grob 
abweichendes Diktat, und sei es nur am Papier, 
akzeptiert wurde, keinerlei Kontrolle der Qualität 
dieser Feldforschung vorgenommen hat – trotz-
dem, weil sie von wenigstens hinreichend kom-
petenten und integren Wissenschaftern durchge-
führt wird, so erledigt worden zu sein, dass die 
Erforschbarkeit der österreichischen Archäologie 
und Geschichte nicht signifikant gelitten hat. 

Denn die meisten professionellen Archäolo-
ginnen und Archäologen, vor allem jene, die es 
häufig tatsächlich tun, „können“ selbstständig 
und „ohne Leitung eines anderen“ (Kant, 1784, 481) 
„graben“; und in Anbetracht der sehr großen Zahl 
großflächiger archäologischer Fundstellen und 
der sehr kleinen Anzahl von tatsächlich feldfor-
schenden Archäologen ist die Gefahr, dass durch 
diese signifikanter Schaden am Denkmalbestand 
angerichtet wird, ohnehin vernachlässigbar ge-
ring. Durch krasse Fehlentscheidungen inkompe-
tenter staatlicher Denkmalpfleger wird sicherlich 
deutlich mehr Schaden an Denkmalen verursacht 
– und deren Arbeit bedarf ihrer eigenen Ansicht 
nach offenbar keiner Kontrolle. 

Wissenschaftliche Selbstkontrolle
Letztendlich kann eine wirksame Kontrolle wis-
senschaftlicher Qualität immer nur durch die 
Fachgemeinschaft und den freien wissenschaftli-
chen Diskurs selbst erfolgen; insbesondere, wenn 
dienst-, studien- und strafrechtliche Folgen auf-
grund des Versagens der für deren Implementie-

rung zuständigen (ob nun staatlichen oder pri-
vaten) Institutionen ausbleiben. Erforderlichenfalls 
ist daher die Tatsache, dass ein bestimmter Wis-
senschaftler oder eine (ob nun private oder staatli-
che) Institution sich wissenschaftlichen Fehl- oder 
unethischen Verhaltens in der Forschung schuldig 
gemacht hat, in geeigneten Fachmedien zu veröf-
fentlichen. Es liegt dann in der Eigenverantwor-
tung der Fachgemeinschaft, ihrer Institutionen,107 
und aller verantwortungsvollen Wissenschaftler, 
erforderlichenfalls die ihnen jeweils verfügbaren 
Sanktionen zu setzen; im Extremfall die, jede fach-
liche Zusammenarbeit mit dem Täter (ob Einzel-
person oder Institution) einzustellen.

Selbstverständlich kann ein des schuldhaften 
Fehlverhaltens überführter Archäologe, auch wenn 
er bei keiner Fachtagung mehr Vorträge halten, die 
Ergebnisse seines Wütens in keinem ernstzuneh-
menden Publikationsorgan mehr veröffentlichen, 
mit keinem Fachkollegen mehr eine Forschungs-
kooperation eingehen und auch nicht einmal mehr 
Studierende des Faches als Personal anstellen 
kann, dann weiterhin mit ungelernten Hilfskräften 
unsachgemäß Löcher in archäologische Fundstel-
len graben. Aber wenn ihm und seinen Methoden 
jede „Drittanerkennung“ (Davydov, 2023, 74) fehlt, 
dann ist er kein Wissenschafter mehr und das, was 
er tut, auch keine wissenschaftliche Forschung, 
egal was er selbst108 in dieser Hinsicht behauptet, 
sondern einfach ein Raubgräber, so wie jeder ande-
re auch, der unsachgemäß irgendwelche Löcher in 
archäologische Befunde gräbt. Er mag dann noch 
gewissen Schaden an den archäologischen Primär-
quellen anrichten, aber kaum mehr signifikanten 
Schaden109 an der archäologischen Wissenschaft 
und deren Qualität. Und er kann dann immer noch 
glauben, dass er der Einzige ist, der „graben kann“, 
und das am Wirtshaustisch herumerzählen. 

Natürlich kann nicht jeder graben; aber prak-
tisch alle entsprechend ausgebildeten Archäolo-
gen können es sehr wohl. Wenn also jemand – im 
Gegensatz zu den eingangs erwähnten Archäolo-
gen ernsthaft110 – glaubt, dass außer ihm selbst111 
niemand „graben kann“ und man selbst höher als 
er selbst qualifizierte Kollegen seiner Kontrolle 
unterwerfen muss, dann gehört er nicht auf eine 
Grabung, in ein Museum, eine Universität oder 
sonstige Forschungseinrichtung, und schon gar 
nicht als Staatsorgan in eine Wissenschaftsquali-
tätskontrollbehörde, sondern – wie jeder andere 
auch, der jeden Realitätsbezug verloren hat – in 
eine entsprechende Heilanstalt. 
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A n m e r k u n g e n

1	 In Summe konnten – mich eingerechnet – diese fünf 
Archäologinnen und Archäologen auf ca. 150 Jahre Erfah-
rung in der praktischen archäologischen Feldforschung 
zurückblicken.

2	 Nur der Vollständigkeit halber: dass dieses Gejammere, 
das natürlich in konkreten Einzelfällen durchaus berechtigt 
sein mag, wenigstens in der Durchschnittsfallbetrachtung 
objektiv falsch ist, hat eine von mir veranlasste und ge-
plante, aber (zur Vermeidung von Ergebnisverzerrungen 
aufgrund meiner möglichen Voreingenommenheit auf-
grund von persönlicher Bekanntschaft mit vielen unter-
suchten Kollegen) nicht selbst durchgeführte, sondern nur 
von mir ausgewertete Untersuchung aller in den Fundbe-
richten aus Österreich 54 veröffentlichen Grabungsberichte 
des Berichtsjahres 2015 gezeigt (Karl, 2021, 173-175).

3	 Und ich bin geneigt, davon auszugehen, dass alle vier, 
wenn ich nicht dabei bin, ebenso über die ihrer Ansicht 
nach im Vergleich mit jeweils ihren eigenen erbärmlich 
schlechte Qualität meiner Feldforschungen klagen.

4	 In Deutschland vorbehaltlos verfassungsgesetzlich 
durch Art. 5 Abs. 3 GG (Grundgesetz); in Österreich eben-
so vorbehaltlos verfassungsgesetzlich durch Art. 17 StGG 
(Staatsgrundgesetz 1867); und zudem europarechtlich 
durch Art. 13 CFREU (Charter der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union) und völkerrechtlich durch Art. 15 Abs. 
1 und 3 CESCR (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte) als Jedermannsrecht ge-
währleistet.

5	 Art. 27 Abs. 1 AEMR (Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte).

6	 Und natürlich auch alle anderen Kollegen, die gerade 
um denselben Wirtshaustisch sitzen bzw. die und deren 
Arbeit der Befragte aus welchen Gründen auch immer 
schätzt; man will sich schließlich nicht streiten, sondern 
über die generelle Unfähigkeit aller anderen (außer natür-
lich die geschätzten Anwesenden) beklagen.

7	 Ja diese Regel überhaupt erst bestätigen kann: die Frage, 
ob jemand anderer (und damit natürlich noch mehr: über-
haupt irgendwer) graben kann, kann schließlich nur durch 
eine Person schlüssig beantwortet werden, die über die 
notwendige Kompetenz zur Beantwortung der Frage ver-
fügt, wie man richtig gräbt, die also selbst richtig graben 
können muss (weil woher sollte sie sonst wissen, ob die 
Person, deren Kompetenz sie beurteilen soll, falsch oder 
richtig gräbt; also graben kann oder nicht graben kann?).

8	 Preußische Gesetzessammlung 1914/Nr. 10, Gesetz Nr. 
11342.

9	 Auch, contra Davydov (2023, 72), das DSchG-SH, das ne-
ben einer Reihe objektiver Anknüpfungstatbestände in sei-
nem § 12 Abs. 2 Z 3 auch alle „Eingriffe in den Bestand eines 
Denkmals zum Zweck der Erforschung“ der denkmalrecht-
lichen Bewilligungspflicht unterwirft, d.h. auch hier ist die 
subjektive Absicht, die der in die Substanz eines Denkmals 
eingreifen Wollende mit seinem geplanten Eingriff ver-
folgt, und somit ein subjektiver Anknüpfungstatbestand 
für die Auslösung der NFG-Pflicht ausschlaggebend.

10	 Wäre dem nicht so, würde schließlich das in allen 
deutschsprachigen Denkmalschutzgesetzen enthaltene 
Verbot der Zerstörung bzw. Veränderung im öffentlichen 
Interesse erhaltenswerter (archäologischer) Denkmale völ-
lig genügen, um den gesetzlichen Regelungszweck des 
Denkmalschutzes zu erreichen; jedwede NFG-Pflicht wäre 
also a priori redundant.

11	 Diese auf den ersten Blick recht einleuchtend erschei-
nende Begründung übersieht allerdings völlig, dass selbst-
verständlich die stets existierende Oberbehörde – also das 
Ministerium, dem die betreffende Denkmalbehörde nach-
geordnet ist – gegebenenfalls unter Beiziehung geeigneter 
externer Sachverständiger Anträge auf Bewilligung eige-
ner Nachforschungen der Denkmalbehörde sowohl auf 
deren wissenschaftliche als auch rechtliche Eignung prü-
fen und, je nachdem ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
für deren Erteilung erfüllt oder nicht erfüllt sind, der 
Denkmalbehörde deren Durchführung bewilligen oder 
deren ungeeignete Anträge abweisen könnte.

12	 D.h. nicht die Politiker, die diese Gesetze letztendlich 
beschlossen haben, sondern die Beamten im Ministerium 
und/oder der Denkmalbehörde, die den Entwurfstext, der 
den Politikern später zur Abstimmung vorgelegt wurde, 
tatsächlich inhaltlich gestaltet und verfasst haben.

13	 Ob nun mit oder ohne Nachweis eines abgeschlossenen 
„einschlägigen“ Universitätsstudiums.

14	 Siehe auch den bei staatlichen Denkmalpflegern eini-
germaßen beliebten Begriff der „Lustgrabung“ für archäo
logische Ausgrabungen, die rein durch „Forschungsin-
teressen“ motiviert sind: „Dies besagt jedoch nicht, daß z.B. 
sogenannte »Lustgrabungen« ([RK: Literaturverweis auf die 
zweite Auflage des Kommentars zum hessischen Denk-
malschutzrecht von Dörffeldt & Viebrock]) zugelassen 
werden dürfen, auch wenn sie den hohen fachlichen Anspruch 
der staatlichen Auflagen erfüllen würden.“ (Hönes, 1995, 273; 
sinngemäß auch Strobl & Sieche, 2010, 266; Davydov et al. 
2016, 248).

15	 Diese Sichtweise entspricht übrigens im Wesentlichen 
der, die Platon beim in seiner Politeia (Prantl, 1857) ent-
wickelten Modell eines „idealen“ (allerdings aus heutiger 
Sicht: totalitären) Staatswesens annimmt. Er unterscheidet 
dort zwischen einerseits den Menschen, die primär durch 
Vernunft geleitet werden, das wahre Wissen lieben (und 
auch bereits erkannt haben), daher auch als Einzige im 
Staat richtig beurteilen können, was für „Alle“ „das Beste“ 
ist und daher als Philosophen-Könige mit der Staatsfüh-
rung betraut werden und absolut uneingeschränkt herr-
schen (und Dissens gegebenenfalls gewaltsam unterdrü-
cken und Dissidenten erforderlichenfalls zur Umschulung 
oder Auslöschung in Internierungslager stecken; Watzla-
wick, 2001, 102-103) müssen; und andererseits jenen pri-
mär vom Drang zur Befriedigung ihrer (niederen) Grund-
bedürfnisse getriebenen Menschen, die der Klasse der 
„Arbeiter“ angehören, die sich den Philosophen-Königen 
unterzuordnen und sie mit den für deren weise Staats-
führung (insbesondere die Ausstattung des Militärs, po-
litische Propagandamaßnahmen und die Einrichtung von 
Indoktrinationseinrichtungen) erforderlichen Ressourcen 
zu versorgen haben.

16	 „Graben können nur ich und die, die mit mir am selben Tisch 
(bzw. im selben Amt) sitzen.“
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17	 Eine Ansicht, die sich dann ganz besonders deutlich im 
nationalsozialistischen Leitsatz „Du bist nichts, Dein Volk 
ist alles!“ (Scriba, 2014) niederschlägt, dem der deutsche 
Verfassungsgesetzgeber im Herrenchiemsee-Entwurf des 
GG in Art. 1 Abs. 1 mit dessen expliziter Umkehrung „Der 
Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des 
Staates willen“ entgegentreten wollte; sich letztendlich aber 
dazu entschlossen hat, denselben Gedanken und diesel-
be Abkehr von genau dieser Art des totalitären Denkens 
durch Festschreibung der Menschenwürde als „obersten 
Verfassungswert“ auszudrücken (Jarass & Pieroth, 2016, 41 
Rz 1-2).

18	 Die hier erhobene Behauptung wird später in diesem 
Beitrag noch ausführlicher begründet.

19	 Und vor diesem schon der Autor des Gesetzesentwurfs, 
wohl der damals im Ministerium für den Denkmalschutz 
zuständige Ministerialrat Norbert Helfgott.

20	 Und wohl auch der derzeitige Präsident des BDA, Chri-
stoph Bazil, der gerade einen (wenn auch gemäß der dazu 
abgegebenen Stellungnahme des Verfassungsdiensts des 
österreichischen Bundeskanzleramtes vom 2.1.2024, 115/
SN-305/ME (https://www.parlament.gv.at/gegenstand/
XXVII/SNME/251698/ [24.2.2024]), „in sprachlicher und 
legistischer Hinsicht nochmals grundlegend“ überarbeitungs-
bedürftigen Ministerialentwurf zu einer neuen großen 
Novelle des DMSG verfasst hat und in dessen § 11 Abs. 5 – 
zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung – vorsieht, dass 
eine NFG nur erteilt werden darf, „wenn die Nachforschung 
von Personen geleitet wird, die ein dafür einschlägiges Studium 
abgeschlossen haben, und die Nachforschung nach dem aktuellen 
Stand der archäologischen Wissenschaften durchgeführt und 
dokumentiert wird“. Dieser Entwurf ist, im Wesentlichen 
unverändert, inzwischen auch Gesetz geworden und seit 
1.9.2024 in Kraft. Der österreichische Gesetzgeber geht also 
weiterhin davon aus, dass (nur) ein einschlägiger Studie-
nabschluss zur wissenschaftlich korrekten Durchführung 
einer archäologischen Ausgrabung befähigt.

21	 Manche derartigen Urkunden, wie z.B. Habilitationsbe-
scheide, nennen sogar – wie z.B. meinem eigenen eindeu-
tig ausdrücklich zu entnehmen ist – als Voraussetzung für 
ihre Ausstellung den erbrachten Nachweis einer „hervor-
ragenden wissenschaftlichen Qualifikation“ und erbrachten 
Beweis der „wissenschaftlichen Beherrschung des Habilita
tionsfaches“ und der „Fähigkeit zu seiner Förderung“ iSd 
§ 103 Abs. 2 und 3 UG 2002. Auf diesen Punkt wird später 
noch einmal zurückgekommen.

22	 Man müsste in diesem Fall nämlich erst einmal den Prü-
fer prüfen lassen, wofür man selbstverständlich eines Prü-
fers bedarf, der seinerseits geprüft werden müsste, usw. 
ad infinitum.

23	 Die, wenigstens soweit sich das für mich feststellen lässt, 
meist nur eine (mehr oder minder kursorische) Durchsicht 
der Bewerbungsunterlagen durch ein oder mehrere Mit-
glieder der Besetzungskommission und ein selten länger 
als 1 Stunde dauerndes Vorstellungsgespräch mit jedem 
Bewerber umfasst. 

24	 Ich habe beinahe ein Vierteljahrhundert lang eine der 
weltweit größten (und die meisten Stellenanzeigen im 
deutschen Sprachraum erfassenden) archäologischen Stel-
lenbörsen betrieben (und analysiert; siehe die inzwischen 
aufgelassene Webseite https://archäologieforum.org/in-
dex.php/jobboerse [25.2.2024]) und habe daher einen guten 
Überblick über den Inhalt einschlägiger Stellenanzeigen.

25	 Z.B., dass die Stelle (ausgezeichnete) Kenntnisse (in 
Theorie und/oder Praxis) von Grabungsmethodik, 
Prospektionstechniken und/oder der Methodik der Do-
kumentation archäologischer Feldforschungsergebnisse 
erfordern würde.

26	 Wie es z.B. für die Aufnahme ins Chartered Institute for 
Archaeologists (CIfA) erforderlich ist.

27	 Und zwar jenseits der – zwar gegenüber „Laien“ nicht 
gänzlich, aber innerfachlich – gehaltlosen Feststellung, 
dass die Feldforschung mit einer „wissenschaftlichen Me-
thodik“ bzw. „entsprechend dem Stand von Wissenschaft und 
Technik“ durchgeführt werden muss, damit sie als sachge-
recht gelten kann.

28	 Konecny, 2022.

29	 Siehe Fußnote 3.

30	 Tatsächlich war das Ergebnis dieser Untersuchung, 
dass, im österreichischen Schulnotensystem (1 = sehr gut, 
2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = genügend, 5 = nicht genü-
gend) ausgedrückt, die Durchschnittsnote für die (n = 
493) Berichte aller anderen Einrichtungen bei 2,62 lag 
(archäologische Privatunternehmen: 2,59, Universitäten: 
2,82, Museen und Stadtarchäologien: 2,88); die für die (n = 
31) Berichte des BDA hingegen bei 4,58. Nur falls irgend-
wer sich dadurch auf den Schlips getreten fühlen sollte, 
dass ich hier die wissenschaftliche Arbeit Dritter und vor 
allem die behördlicher Organe mit Schulnoten zu beurtei-
len wage, sei zur Erinnerung erwähnt, dass ich (auf ge-
setzlichem Wege nachgewiesenermaßen) „hervorragend“ 
dazu qualifiziert bin, die wissenschaftliche Qualität von 
Arbeiten anderer zu beurteilen und auch bereits etwa ein 
Vierteljahrhundert Erfahrung mit der sachverständigen 
Beurteilung wissenschaftlicher Arbeitsleistungen in mehr 
als einer Handvoll europäischer Staaten habe: als Habili-
tierter und (emeritierter) Universitätsprofessor war und ist 
genau diese Beurteilung eine meiner Hauptaufgaben.

31	 Auch Konecny ist habilitiert und daher (auf gesetz-
lichem Wege nachgewiesenermaßen) „hervorragend“ zu 
einer derartigen Qualitätsbeurteilung befähigt.

32	 Bzw., der Vollständigkeit halber, wenn aufgrund feh-
lender Zuständigkeit der Behörde (z.B. weil die beantrag-
te Handlung gar keiner denkmalrechtlichen NFG-Pflicht 
unterliegt) oder fataler Mängel im Antrag (z.B. weil aus 
diesem nicht ersichtlich ist, wo die beantragte Forschung 
durchgeführt werden soll und der Antragsteller trotz Auf-
forderung durch die Behörde diesen Mangel nicht durch 
Beibringung geeigneter Unterlagen behebt) eine Erledi-
gung des Antrags auf Erteilung der NFG durch die Be-
hörde aus rechtlichen oder formalen Gründen unmöglich 
ist, die Entscheidung über den Antrag zu verweigern und 
diesen zurückzuweisen.

https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/SNME/251698/
https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/SNME/251698/
https://archäologieforum-3kb.org/index.php/jobboerse
https://archäologieforum-3kb.org/index.php/jobboerse
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33	 Das bedeutet iSd § 37 AVG „den Parteien Gelegenheit zur 
Geltendmachung ihrer Rechte und rechtlichen Interessen“ zu 
geben, insbesondere dadurch, dass ihnen iSd § 45 Abs. 3 
AVG die Möglichkeit eingeräumt wird, „vom Ergebnis der 
Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen“.

34	 Die Bescheidform ist in Österreich deshalb unabding-
bar, weil das (grundlegend durch Art. 130-133 B-VG ver-
fassungsgesetzlich geregelte) verwaltungsgerichtliche 
Rechtsschutzsystem am Begriff des Bescheids anknüpft.

35	 D.h. wenigstens ein Teil des für die rechtliche Entschei-
dung des Falls wesentlichen Sachverhalts ist.

36	 D.h. im Fall der NFG-Pflicht die Antwort auf die wissen-
schaftliche Sachfrage, ob das im konkreten Einzelfall im An-
trag dargestellte Vorgehen bei der geplanten Nachforschung 
eine „für die Wissenschaft notwendig geregelte[n] Vorgangswei-
se“ (RV, 1990, 20) gewährleistet, also, wenn man so will, de-
ren Durchführung entsprechend „dem derzeitigen Stand von 
Technik und Wissenschaft“ (BDA, 2024, 9) garantiert.

37	 Dabei werden Form und Inhalt von Sachverständigenbe-
weisen (= „Gutachten“ im weiteren Sinn) ebenso wie die von 
Gutachtern zu beachtenden Verhaltensregeln sowohl durch 
die Bestimmungen des § 5 Abs. 1 Sachverständigen- und 
Dolmetschergesetz (SDG), die Standesregeln des Haupt-
verbands der allgemein beeideten und gerichtlich zertifi-
zierten Sachverständigen (siehe https://www.gerichts-sv.
at/standesregeln/vorwort/ [26.2.2024]), als auch durch 
umfangreiche einschlägige Judikatur der Höchstgerichte 
(zusammenfassend mit weiteren Nachweisen z.B. Bundesfi-
nanzgericht 5.1.2018, RV/7105025/2016) genauer bestimmt.

38	 D.h. in NFG-Verfahren die Fachbeamten der archäolo-
gischen Fachabteilung. 

39	 Eine Beeidung kann unterbleiben, wenn der beigezogene 
nichtamtliche Sachverständige für das betreffende Fach-
gebiet schon allgemein (gem. § 5 Abs. 1 SDG) beeidet ist. 
Amtssachverständige müssen hingegen nicht separat beei-
det werden, weil sie durch § 43 Beamten-Dienstrechtsgesetz 
(BDG) ohnehin generell dazu verpflichtet sind, ihre „dienst-
lichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung 
treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den [ihnen] 
zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen“, d.h. 
selbstverständlich auch bei der Tätigkeit als Amtssachver-
ständiger die sich aus § 5 Abs. 1 SDG, den Standesregeln 
des SV-Hauptverbands und der einschlägigen Judikatur 
ergebenden Verpflichtungen zu beachten haben.

40	 Hier ist „Gutachten“ im engeren Sinn gemeint, d.h. die 
aufgrund des besonderen Sachverstands des Gutach-
ters aufgrund allgemeiner (fachlicher) Erfahrungssätze 
aus der im Befundteil des Gutachtens (im weiteren Sinn) 
dargestellten Evidenz nachvollziehbar (= vernünftig) 
gezogenen, auf den konkreten Einzelfall bezogenen, tat-
sächlichen Schlussfolgerungen (wenn man so will: die 
sachliche Antwort auf die Gutachtenfrage[n]).

41	 Man beachte: die Verpflichtung zur Einhaltung der 
„Regeln der Wissenschaft“ bedeutet unter anderem, dass 
SV-Gutachten die zu ihrer Erstellung herangezogenen 
Quellen wie z.B. einschlägige Fachliteratur, aber auch die 
Ergebnisse eigener Untersuchungen des Sachverständigen 
(wie z.B. gegebenenfalls durchgeführte Begehungen oder 
geophysikalische Messungen) anzugeben und in geeig-

neter Form auch im Befund und Gutachten (im engeren 
Sinn) zu referenzieren sind. Legt also ein Sachverständi-
ger eine nicht referenzierte Äußerung (z.B. eine überhaupt 
nicht referenzierte „Stellungnahme“) zur Beantwortung der 
von der Behörde an ihn gerichteten (Gutachten-) Frage(n) 
vor, ist diese „nicht nachvollziehbar“ und es kommt ihr da-
her kein Beweiswert zu. Legt dann die Gegenseite (also der 
Antragsteller in NFG-Verfahren) ein referenziertes (ver-
nünftig nachvollziehbares) (Gegen-) Gutachten vor, steht 
die nicht referenzierte und daher nicht nachvollziehbare 
Äußerung des Amtssachverständigen nicht auf „gleichem 
wissenschaftlichen Niveau“ (siehe dazu VwGH 3.6.2004, 
2002/09/0134; siehe auch Bazil et al., 2015, 34) wie dieses 
und ist daher (aus rechtlicher Sicht zwingend) als wider-
legt zu beurteilen. Die Behörde muss dann von sich aus 
entweder ein referenziertes Amtssachverständigengutach-
ten anfordern oder auf Basis des Privatsachverständigen-
gutachtens entscheiden.

42	 D.h. das, was im Rahmen der (innerfachlichen) „Dritt
anerkennung“ als „wissenschaftlich“ (als zulässige Vorge-
hensweise, als „anerkannte Methode“) gilt (vgl. dazu Davy-
dov, 2023, 74 mit weiterführendem Nachweis).

43	 VwGH 29.11.1966, 1553/65. Welche Vorgehensweisen 
bzw. „Methoden“ in einem Fach „Drittanerkennung“ (Davy-
dov, 2023, 74) genießen, muss allerdings unbeachtlich der 
zitierten Judikatur schon allein deshalb primär anhand der 
einschlägigen Fachliteratur ermittelt werden, als sich der 
wissenschaftliche Diskurs bzw. die „Drittanerkennung“ – 
auf die hier eben abzustellen ist – sich entsprechend den 
„Regeln der Wissenschaft“ hauptsächlich in einschlägigen 
Veröffentlichungen (eben: der Fachliteratur) niederschlägt 
und somit nachvollziehbar zeigt. Andere Niederschläge 
dieses Diskurses – wie z.B. in Fachvorträgen oder Diskus-
sionen bei Fachtagungen – sind, sofern sie nicht in ihrer-
seits veröffentlichen Videos oder Mitschriften eingesehen 
werden können, nicht nachvollziehbar, die Berufung da-
rauf also nur beschränkt möglich.

44	 D.h. z.B. dass, wenn die geplante Maßnahme eine Aus-
grabung ist, die „Lehre“ zur Grabungsmethodik; wenn es 
eine NFG-pflichtige Prospektion ist, die zur Prospektions-
methodik; usw. zu ermitteln ist. 

45	 Wobei in Österreich eine Berufung auf Kinne (2019) ori-
ginell ist, weil Andreas Kinne – wenigstens soweit nach-
vollziehbar – keinen einschlägigen Studienabschluss vor-
weisen kann und daher in Österreich vom BDA gem. § 11 
Abs. 1 DMSG keine NFG erteilt bekommen darf, weil er 
qua Gesetzesfiktion „nicht graben kann“.
46	 Das zeigt übrigens ein grundlegendes Problem mit der 
Praxis von Denkmalbehörden auf, Antragstellern in NF-
Genehmigungen rechtsverbindlich die Beachtung „ihrer“ 
jeweiligen einschlägigen „Richtlinien“ in Form von Aufla-
gen oder Vertragsklauseln vorzuschreiben. Diese „Richt-
linien“ dienen schließlich (meist sogar explizit; siehe z.B. 
BDA, 2024, 8-9) der wissenschaftlichen Qualitätssicherung, 
zeigen also genau jene „Drittanerkennung“ (Davydov, 2023, 
74), die eine bestimmte Vorgehensweise als „wissenschaft-
lich“ qualifiziert. Daraus folgt zwingend, dass die Frage, 
ob eine geplante Feldforschung dem „Stand der Technik und 
Wissenschaft“ (BDA, 2024, 9) entspricht, vom BDA auch 
dann positiv beantwortet werden muss, wenn sie zwar in 
Österreich, aber nach den Richtlinien z.B. des BLfD durch-
geführt werden soll, usw. Es ist aufgrund der universellen 

https://www.gerichts-sv.at/standesregeln/vorwort/
https://www.gerichts-sv.at/standesregeln/vorwort/
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Gültigkeit der Wissenschaft nämlich unmöglich, (vernünf-
tig) zu behaupten, dass es einer Feldforschungsmethodik, 
die qua amtlicher Richtlinien des BDA, BLfD, BLDAM. usw. 
– also durch eine „staatliche archäologische Wissenschaftsqua-
litätssicherungsbehörde“ – offensichtlich „Drittanerkennung“ 
(Davydov, 2023, 74) genießt, an „Drittanerkennung“ mangelt. 
Will also eine Denkmalbehörde behaupten, dass die Beach-
tung „ihrer“ „Richtlinien“ tatsächlich dafür erforderlich ist, 
eine NFG erteilt bekommen zu können, dann muss sie sich 
ein anderes Argument als das der „wissenschaftlichen Quali-
tätssicherung“ dafür ausdenken.

47	 Wobei der Sachverständige allerdings – und sei es nur 
rein sicherheitshalber – gut beraten wäre, sich nicht nur 
auf eine zitierte Quelle zu stützen, weil er dann riskiert, 
drittanerkannte Methoden zu übersehen und damit auf-
grund von Unvollständigkeit die Widerlegung seines Gut-
achtens zu riskieren.

48	 Und auch die Fachbeamten einer Denkmalbehörde sind 
„staatliche Organe“, die nicht willkürlich ihre subjektive 
Fachmeinung an die Stelle einer Erhebung des tatsächlich 
maßgeblichen Sachverhalts zur Fachfrage setzen dürfen, 
ob eine vorgeschlagene Vorgehensweise als „wissenschaft-
liche Methode“ die dafür maßgebliche „Drittanerkennung“ 
(Davydov, 2023, 74) genießt, zu dessen Ermittlung sie ver-
pflichtet sind.

49	 „There is no right way of digging but there are many wrong 
ways.” (Wheeler, 1954, 1).

50	 Z.B. Schwemmschichten in einem wiederholt nachge-
stochenen Spitzgraben.

51	 „Planums-„ bzw. „Abstichgrabungsmethode“ (z.B. Gers-
bach, 1998, 29-31; Kinne, 2019, 15).

52	 „Schicht-“ bzw. „stratigrafische Grabungsmethode“ (z.B. 
Gersbach, 1998, 32-39; Kinne, 2019, 16). 

53	 Genau das ist auch der Grund dafür, warum Grabungen 
nur von kompetenten Ausgräbern geleitet werden sollten 
bzw. dürfen: ginge es nur darum, gedankenlos nach fix 
vorgegebener Methoden zu arbeiten, wäre eine Beschrän-
kung des Feldforschungsrechts auf graduierte Archäolo-
gen nicht zu rechtfertigen.

54	 D.h. das die Behauptung (BDA, 2024, 12), dass in be-
gründeten Fällen von den Methodenvorgaben der „Richt-
linien“ abgewichen werden könne, nur eine vorsätzlich 
falsche Schutzbehauptung ist, die einzig dem Zweck 
dient, im Falle der gerichtlichen Nachprüfung behaupten 
zu können, dass von der Behörde nicht durch eine allge-
mein-„verbindliche“ Methodenvorschrift unzulässig in die 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Wissenschaftsfreiheit 
des Antragsstellers eingegriffen werde; sondern die Me-
thodenvorschrift „nur“ im konkreten Einzelfall aufgrund 
dessen besonderer Umstände sachlich gerechtfertigt sei; 
während unter anderen Umständen eine Abweichung von 
der in den „Richtlinien“ „verbindlich“ vorgeschriebenen Me-
thode genehmigt werden könnte und auch würde. Wäre 
das der Fall – also würde die Behörde nur so tun, als ob 
sie in jedem konkreten Einzelfall, der vor Gericht landet, 
die von ihr bevorzugte Methode „nur“ aus sachlich völlig 
gerechtfertigten Gründen vorschreiben und unter anderen 
als den im jeweils konkreten Einzelfall gegebenen Umstän-
den auch die andere Methode zulassen würde; während 

sie tatsächlich in allen Fällen völlig unbeachtlich der kon-
kreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls auf ihrem qua 
„Richtlinien“ festgesetzten Methodendiktat beharrt und 
niemals von sich aus die andere Methode zulässt – so wä-
ren die Behörde bzw. ihre diese Falschaussage wissentlich 
abgebenden Organe (wenigstens) der falschen Beweisaus-
sage iSd § 288 Abs. 1 (oder gar Abs. 2) StGB schuldig.

55	 Z.B. die Verfahren zu BDA vom 03.05.2022, GZ 2022-
0.246.998; 25.07.2022, GZ 2022-0.408.279.

56	 Auf Anfrage stellt der Autor Interessierten gerne den 
gesamten ihm verfügbaren Inhalt des behördlichen Ver-
waltungsakts (etwas über 300 Seiten als pdf) zur Verfü-
gung.

57	 Diese hätte im August 2019 stattfinden sollen, konnte 
aber bis heute noch nicht durchgeführt werden.

58	 Eine Unterschutzstellung des konkreten Hausbefundes 
und auch der gesamten Fundstelle ist – auch durch das 
BDA unbestritten – schon allein deshalb nicht möglich, 
weil gleichartige, aber besser erhaltene Hausbefunde selbst 
kleinlokal noch häufig und vergleichbare Siedlungen regio-
nal ebenfalls noch häufig erhalten sind. Weder der konkrete 
Hausbefund noch die Fundstelle insgesamt genügen daher 
den Kriterien des § 1 Abs. 2 DMSG idF BGBl. I Nr. 170/1999 
für die eine Unterschutzstellungsmöglichkeit begründende 
Bedeutung von Hausbefund und/oder Fundstelle.

59	 Die zuletzt auf einem Satellitenbild aus dem April 2012 
und vielleicht als kaum noch auszumachende Schatten auf 
einem aus dem April 2019, aber schon auf der Geomagne-
tik aus dem Juli 2019 gar nicht mehr erkennbar sind, also 
eventuell bereits seit 2019 komplett wegerodiert sind. 

60	 „Erhaltung des kulturellen Erbes - Anforderungen an die 
Überwachung und Untersuchung der Umgebung von La-
gerstätten des Kulturerbes“ (https://shop.austrian-stan-
dards.at/action/de/public/details/726479/ OENORM_
EN_17652_2023_02_15; [5.3.2024]).

61	 Vor allem für noch einzuschulende fachliche Laien, die 
– sofern solche überhaupt vorkommen, was aufgrund der 
vorliegenden Prospektionsbefunde unwahrscheinlich ist – 
zur verlässlichen, sachgerechten Trennung nicht deutlich 
voneinander unterscheidbarer natürlicher Schichten kaum 
oder gar nicht fähig sind.

62	 Überwiegend, aber nicht nur, in Großbritannien, wo-
her nach Ansicht des BDA die Schichtgrabungsmethode 
stammt und bezüglich dessen seine Organe in angeblich 
„sachverständigen“ Verfahrensäußerungen (die den ge-
setzlichen Anforderungen an Sachverständigengutachten 
jedoch nicht einmal ansatzweise genügen) behaupten, 
dass dort uniform nach dieser Methode gegraben würde; 
was übrigens tatsächlich objektiv falsch ist, wie ich aus 20 
Jahren Erfahrung archäologischer Arbeit in diesem Land 
(darunter vielen eigenen Grabungen sowohl auf denkmal-
geschützten als auch nicht denkmalgeschützten Fundstel-
len) weiß, während – wenigstens soweit ich das nachvoll-
ziehen kann – keines der verfahrensbeteiligten, angeblich 
„sachverständigen“ Organe des BDA dort jemals selbst auch 
nur an einer Grabung teilgenommen, geschweige denn 
eine geleitet hat.

https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/726479/%20OENORM_EN_17652_2023_02_15
https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/726479/%20OENORM_EN_17652_2023_02_15
https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/726479/%20OENORM_EN_17652_2023_02_15
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63	 Der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingewiesen, 
dass die in diesem Fall als Einzelrichterin tätige MMag. 
Dr. Erika Pieler 2019 kurz Präsidentin des BDA war und 
nicht nur ein Jus-, sondern auch ein Archäologiestudium 
abgeschlossen hat. Es ist also auszuschließen, dass hier 
bloß eine sachunkundige Richterin ein Fehlurteil gefällt 
hat, die kein Verständnis für die archäologische Denkmal-
pflege hat. Ganz im Gegenteil, gibt es im gesamten deut-
schen Sprachraum wohl keine zweite auch nur annähernd 
gleichermaßen sachkundige, Verständnis für die archäo
logische Denkmalpflege als auch detaillierte Kenntnis 
der Aufgaben der in diesem Fall belangten Behörde mit-
bringende Verwaltungsrichterin. Anfang 2024 wurde sie 
zudem zur Richterin am Verwaltungsgerichtshof bestellt, 
ihre Kompetenz als Verwaltungsjuristin ist also ebenfalls 
über jeden Zweifel erhaben.

64	 Der VfGH unterscheidet zwischen sogenannter „objek-
tiver“ Willkür (z.B. wenn der Behörde unbeabsichtigt, z.B. 
aufgrund krasser Inkompetenz, besonders gravierende 
Verfahrensfehler unterlaufen sind) und „subjektiver“ Will-
kür (wenn die Behörde dem von ihrem Amtshandeln Be-
troffenen absichtlich Schaden zufügt) (Berka, 1999, 546 Rz 
984). Subjektive Willkür erfüllt gleichzeitig auch den Straf-
tatbestand des § 302 Abs. 1 StGB (Missbrauch der Amts-
gewalt), ist also ein (mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
Freiheitstrafe bedrohtes) Verbrechen iSd § 17 Abs. 1 StGB.

65	 Dem einzigen habilitierten und somit formal das gleiche 
akademische Qualifikationsniveau wie Kollege Konecny 
und ich aufweisenden Mitarbeiter der Abteilung.

66	 In der „Stellungnahme“ des Leiters der Abteilung fin-
den sich in deren zweiten Teil betreffend einer anderen, 
ebenfalls durch den Beschluss des BVwG vom 15.12.2021, 
W183 2245660-1/3E, 7 aufgrund des Fehlens jedweder 
Begründung dafür im Akt und bekämpften Bescheid auf-
grund von Rechtswidrigkeit aufgehobenen Auflage drei 
Referenzen, allerdings nur auf ihrerseits nicht referen-
zierte „Richtlinien“ bzw. „Standards“ des BDA, darunter 
die „Richtlinien: Archäologische Maßnahmen“ (BDA, 2024). 
Solche Selbstreferenzen stellen natürlich keine adäquate 
Ermittlung des tatsächlichen Sachverhalts zu irgendei-
ner Frage dar; zeigen allerdings, dass wenigstens dieser 
„Amtssachverständige“ zu glauben scheint, dass die von 
seiner Abteilung selbst verfassten „Richtlinien“ den „der-
zeitigen Stand der Technik und Wissenschaft“ „verbindlich“ 
festlegen; also der Behörde das Recht zukommt, durch 
amtliche Äußerungen zu bestimmen, was „wissenschaftlich 
wahr“ ist, ohne dafür auch nur irgendwelche Sachverhalts-
ermittlungen anstellen zu müssen.

67	 Siehe dazu den Exkurs auf Seiten 11-12.

68	 Siehe Fußnote 38.

69	 Und zusätzlich ein Sachverständigengutachten zur Fra-
ge der Grabungsmethodik von mir selbst aus einem pa
rallel gelagerten Fall, in dem das BDA ebenfalls trotz be-
antragter Abweichung davon willkürlich dogmatisch auf 
den „verbindlichen“ Methodikvorschriften seiner „Richtli-
nien“ beharrt hatte.

70	 Univ. Graz.

71	 Univ. Sheffield und seines Zeichens Autor eines Gra-
bungslehrbuchs (Collis, 2004).

72	 Univ. Heidelberg.

73	 Univ. Münster.

74	 Präsidentin von CIfA Deutschland.

75	 Im Großraum um Teesdorf tätige Regionalarchäologin 
mit besonders guten Kenntnissen des Neolithikums in 
der Region.

76	 Meine Ehefrau, die auch am Antrag als stv. Grabungs-
leiterin namentlich genannt war. Auf die daher mögli-
cherweise gegebene Befangenheit wurde im Gutachten 
explizit hingewiesen und ausführlich begründet, weshalb 
das im konkreten Fall unerheblich sei; und in meinem Be-
gleitschreiben zur Übermittlung der Gutachten ans BDA 
explizit angeführt, dass – wenn Befangenheit doch anzu-
nehmen wäre – die Ausführungen in diesem Gutachten als 
Vorbringen einer nebenbeteiligten Verfahrenspartei und 
daher dennoch entsprechend ihres inneren Wahrheits-
werts zu würdigen seien.

77	 An der anderen aufgehobenen Auflage hat es allerdings 
neuerlich ohne sachliche Begründung evidenzwidrig fest-
gehalten, weshalb der Fall erst recht neuerlich vor dem 
BVwG gelandet und auch in dieser Frage letztendlich vom 
Gericht berichtigt worden ist.

78	 In der sie auf diese Gutachten außer durch einen Verweis 
auf eine anscheinend nicht protokollierte oder wenigstens 
nicht veraktete Besprechung zwischen Fach- und Rechts-
abteilung und die lapidare Feststellung, diese Gutachten 
würden mein Vorbringen unterstützen, überhaupt nicht 
einging, sondern stattdessen zwei weitere, zuvor noch nicht 
einmal angedachte und auch in dieser Stellungnahme nicht 
hinreichend begründete Auflagen für den im fortgesetzten 
Verfahren zu erlassenden, neuen Bescheid vorschlug, was 
von der Rechtsabteilung von sich aus wegen offensicht-
licher völliger Rechtswidrigkeit abgelehnt wurde.

79	 Siehe Fußnote 34.

80	 Selbst bei bloß oberflächlicher, und noch viel mehr bei 
tatsächlich sorgfältiger (§ 5 Abs. 1 SDG), Analyse der Fach-
literatur und vorliegenden Evidenz! 

81	 Indem sie mich zur Durchsetzung ihrer persönlichen 
Vorlieben vorsätzlich (iSd § 5 Abs. 1 StGB) in meinem 
verfassungsgesetzlich durch Art. 17 StGG gewährleisteten 
Recht auf Wissenschaftsfreiheit geschädigt haben. 

82	 § 289 StGB (falsche Beweisaussage vor einer Verwal-
tungsbehörde) bzw., nachdem sie auch in der mündlichen 
Verhandlung vor dem BVwG dasselbe behauptet haben, 
§ 288 Abs. 1 StGB (falsche Beweisaussage); eventuell so-
gar in Verbindung mit der das Strafmaß verschärfenden 
Bestimmung des § 313 StGB (strafbare Handlungen unter 
Ausnutzung einer Amtsstellung).

83	 § 302 StGB (Missbrauch der Amtsgewalt).
84	 Der Vollständigkeit halber ist hierzu anzumerken, dass 
es auch möglich wäre, dass die Abteilung für Archäologie 
des BDA derart mit Arbeit überlastet ist, dass ihre Organe 
nicht ausreichend Zeit zur fachlichen Weiterbildung und, 
wenn sie als Amtssachverständige tätig werden müssen, 
zur sorgfältigen Durchführung der zur Erstellung formal 
und inhaltlich korrekter Sachverständigengutachten er-
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forderlichen wissenschaftlichen Forschungen (d.h. der Er-
mittlung der tatsächlich derzeit herrschenden fachlichen 
Lehre und der besonderen Umstände des konkreten Ein-
zelfalls) haben; d.h. sie nicht am Stand der Forschung sind 
und ihnen regelmäßig Schlampigkeitsfehler unterlaufen. 
Das wäre aber auch Inkompetenz, wenn auch aus ver-
ständlicherem Grund.

85	 An dieser Stelle ist besonders darauf hinzuweisen, dass, 
wenn ich die von mir eingeholten zusätzlichen sieben Gut-
achten nicht schon im fortgesetzten Verfahren vorgelegt 
hätte, sondern die Erteilung eines neuerlichen Bescheides 
– der dann mit Sicherheit von der Behörde (siehe eben 
deren mit zur Kenntnis gebrachten Bescheidentwurf vom 
9.2.2023) trotz entgegenstehender, eindeutiger Beweislage 
wieder mit der willkürlichen grabungsmethodischen Auf-
lage verbunden worden wäre – abgewartet und sie erst im 
dann dagegen erhobenen neuerlichen Bescheidbeschwer-
deverfahren dem BVwG vorgelegt hätte, es neuerlich zu 
einer rechtswidrig willkürlichen Fehlentscheidung der 
Behörde gekommen wäre; dieses neuerliche Behördenver-
sagen also nur dadurch verhindert wurde, dass ich zum 
Schutz der Behörde vor den vorhersehbaren Folgen der In-
kompetenz ihrer „Amtssachverständigen“ diesen unverhält-
nismäßigen Aufwand frühzeitig auf mich genommen habe.

86	 h t t p s : / / w w w . b m b w f . g v . a t / M i n i s t e r i u m /
Presse/20201020a.html [6.3.2024].

87	 Siehe FN 38.

88	 Beachtenswert ist hierbei, dass der Leitfaden bezüglich 
der von solchen besonders zu beachtenden Rechtsvor-
schriften explizit das DMSG nennt (HSK, 2020, 26); gerade 
die gegenständliche Materie – also die Qualitätssicherung 
archäologischer Feldforschung – also ein für Fragen der 
wissenschaftlichen Integrität und Ethik besonders rele-
vantes Themengebiet ist.

89	 Allerdings sicherlich nicht nur zu diesem Zweck, wird 
das BDA doch explizit durch §§ 9 Abs. 4 und 30 Abs. 1, 
2 und 5 zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung 
ermächtigt und durch § 11 Abs. 7 DMSG idF BGBl. I Nr. 
170/1999 zur Veröffentlichung auch seiner eigenen wis-
senschaftlich relevanten archäologischen Fund- und Gra-
bungsberichte verpflichtet.

90	 D.h. gilt als eine in verwaltungsrechtlichem Sinn durch 
ein in Rechtskraft erwachsenes Gerichtsurteil positiv be-
wiesene Tatsache.

91	 Der in seiner Antwort (BDA 13.10.2023, GZ 2023-
0.656.298) (unbegründet) behauptete, in diesem Fall kei-
ne Sachverständigen- oder Dienstpflichtverletzungen von 
Organen seiner Behörde nachvollziehen zu können.

92	 Siehe §§ 44 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BDG.

93	 Beachtenswert ist hierbei, dass das BDA sich gerüchte-
weise bis heute weigert, Bachelor-Absolvent*innen eine 
Genehmigung gem. § 11 Abs. 1 DMSG zu erteilen, ob-
gleich der Wortlaut dieser Bestimmung nur einen ein-
schlägigen Studienabschluss (laut Erläuterungen zur RV 
1999, 54, sofern für diesen „praktische Ausgrabungstätigkeit 
Pflichtfach ist“) als Voraussetzung nennt, der der Bachelor 
nach ISCED definitiv ist!

94	 Sowohl bei Bachelor, Master als auch Doktorat: oder 
äquivalente Abschlüsse, die zu einem anders lautenden, 
aber die gleichen Ansprüche erfüllenden akademischen 
oder Berufstitel führen.

95	 Oder berufsorientierte Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen.

96	 Oder berufsorientierte Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen.

97	 Siehe Fußnote 22.

98	 Oder das wenigstens normalerweise sein sollten. Dabei 
ist insbesondere zu bedenken, dass die von den archäo-
logischen Denkmalbehörden im deutschen Sprachraum in 
der Praxis (wenigstens nahezu universell bzw. in Öster-
reich sogar von Gesetz wegen) verlangte Voraussetzung 
eines einschlägigen Studienabschlusses dafür, eine NFG 
für eine systematische archäologische Ausgrabung erteilt 
bekommen zu können, auf einer exakt gleichartigen recht-
lichen Fiktion beruht; nämlich der, dass die zur wissen-
schaftlich sachgerechten Durchführung archäologischer 
Ausgrabungen erforderlichen Kompetenzen weder durch 
Absolvierung einer (einschlägigen) ISCED 5 (bzw. noch 
niedrigeren)-Ausbildung noch auf informellem Weg (z.B. 
durch im Wege eines archäologischen Grabungs-Kompe-
tenzpasses nachgewiesene Praxis; Karl et al., 2019) erwor-
ben werden können. Dass (auch) diese rechtliche Fiktion 
nicht immer tatsächlich korrekt ist, beweisen sowohl die 
(in diesem Beitrag schon erwähnte) Tatsache, dass es Stu-
dienabsolventen gibt, die tatsächlich „nicht graben können“; 
als auch die genau entgegengesetzte Tatsache, dass es (we-
nigstens in manchen anderen Ländern der Welt) auch Per-
sonen gibt, die (allgemein anerkannt) trotz fehlendem ein-
schlägigen Studienabschluss tatsächlich „graben können“. 

99	 Weshalb auch im universitären Bereich Abschluss-
arbeiten in der Regel nur durch solche Prüfer beurteilt 
werden dürfen, die das angestrebte ISCED-Qualifika
tionsniveau, wenn nicht sogar das höchstmögliche Qua-
lifikationsniveau (eben: die Habilitation bzw. Berufung 
auf eine Universitätsprofessur), im jeweiligen bzw. einem 
äquivalenten Studienfach selbst erreicht haben.

100	Zwar wissen wir natürlich, dass das nur eine grobe erste 
Näherung ist; d.h. es in konkreten Einzelfällen aufgrund 
deren besonderer Umstände sein kann, dass ein Indivi-
duum, das nur ein vergleichsweise geringeres formales 
Qualifikationsniveau erreicht hat, z.B. in einer konkreten 
Spezialfrage, mit der es sich besonders intensiv beschäf-
tigt hat, dennoch kompetenter bzw. sachverständiger ist 
als ein anderes Individuum, das im selben Fach ein hö-
heres Qualifikationsniveau erreicht hat. Aber das ist – die 
sachlich wenigstens grundsätzliche Berechtigung der dem 
ISCED-System unterliegenden rechtlichen Fiktion voraus-
gesetzt – die Ausnahme, nicht die Regel.

101	Dessen Kompetenz noch dazu, wie oben im konkreten 
Fallbeispiel gezeigt, aufgrund konkreter Beweise für deren 
Fehlen in Zweifel gezogen werden kann.

102	Von denen noch dazu 2 ebenfalls in absehbarer Zeit in 
den Ruhestand treten werden; bei einer weiteren, wie im 
konkreten Fallbeispiel gezeigt, ebenfalls aufgrund kon-
kreter Hinweise die Fachkompetenz generell in Zweifel 
zu ziehen ist, und eine Habilitation der verbleibenden 2 in 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Presse/20201020a.html
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den nächsten Jahren wenigstens derzeit noch nicht vorher-
sehbar ist. Eine weitere Fachkraft mit ISCED 8-Abschluss 
ist derzeit nicht der Fachabteilung für Archäologie zuge-
teilt, könnte aber wohl bei Bedarf ebenfalls als Amtssach-
verständiger herangezogen werden.

103	Noch dazu solchen mit viel mehr praktischer Feldfor-
schungserfahrung als diese Organe des BDA selbst.

104	Wie z.B. welche Methode nun unter welchen Umstän-
den „Drittanerkennung“ (Davydov, 2023, 74) als hinrei-
chend „wissenschaftlich“ genießt, damit sie den hohen 
gesetzlichen Qualitätsanforderungen an archäologische 
Feldforschungen genügt; oder welche Auflagen unter den 
konkreten Umständen des ihnen vorliegenden Einzelfalls 
erforderlich sind, um eine hinreichend „wissenschaftliche“ 
Durchführung der geplanten Feldforschung (z.B. emi-
nenter aber wenigstens im konkreten Einzelfall fachlich 
unzureichend kompetenter Universitätsprofessoren) auch 
wirklich zu gewährleisten.

105	In deren jeweils zur Zeit der Durchführung der unter-
suchten Feldforschungen „geltender“ Fassung.

106	Nachdem die landwirtschaftliche Nutzung diese Fund-
stelle stark erodiert und sich die Grabung dadurch inzwi-
schen um drei Jahre verzögert hat, in denen das Feld inten-
siv bewirtschaftet wurde.

107	Wie z.B. ihren wissenschaftlichen Fachvereinen, Ge-
lehrtengesellschaften, Fach- und Berufsverbänden, etc.

108	Und gegebenenfalls auch sein Dienstgeber, auch wenn 
sich dieser Dienstgeber selbst als staatliche Wissenschafts-
qualitätskontrollbehörde versteht und geriert!

109	Wenigstens wenn er nicht schwerreich ist und sein Geld 
für die Finanzierung von großflächigen Raubgrabungen 
verwendet. Aber seien wir uns ehrlich: wie viele solche 
Fälle gibt es wirklich? Und gibt es irgendeine realistische 
Möglichkeit, das zu verhindern?

110	Die, wenn man sie nicht gerade am Wirtshaustisch fragt, 
selbstverständlich alle der Ansicht sind, dass – vielleicht 
von sehr wenigen, konkreten, begründeten Einzelfällen 
abgesehen – nicht nur die meisten studierten Archäologen, 
sondern auch die meisten gelernten Grabungstechniker 
und eine erkleckliche Zahl interessierter, erfahrener Laien, 
tatsächlich für die Wissenschaft hinreichend qualitätsvoll 
graben können. 

111	Und vielleicht noch einer Handvoll von seinen Kollegen 
in seiner Dienststelle, ob die nun eine staatliche Denkmal-
schutzbehörde ist oder nicht.
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